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Die rechtliche Bewältigung 
technischer Risiken I 

Bestandsaufnahme und Ausblick vor dem 
Hintergrund der Risiko-Debatte 

1. Einführung 

Die industriegesellschaftliche Technisierung hat Reichtum und zugleich neue Gcfah

renlagen geschaffen. Die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, der 

Betrieb technischer Anlagen und die Herstellung und Inverkehrgabe von Produkten 

ist insbesondere (aber nicht nur') mit Risiken für Leben, Körper, Gesundheit und 

Umwelt (Ökologie) verbunden. Schäden, die aus solchen Gefahrenlagen erwachsen, 

können heute kaum mehr als unvermeidlicher Prei s des Fortschritts oder als »Tragik 

des Daseins«) gehen . Das Industriesystem hat seine »Unschuld « verloren und wird 

sich mehr und mehr der Entscheidungsbezogenheit seines Tuns bewußt. Demgemäß 

ist auch das Anspruchsniveau der Gestaltung dieses Prozesses gewachsen. Das läßt 

sich auch an der Rechtsentwicklung zeigen. Der folgende Beitrag geht der Frage 
nach, auf welche Weise das Recht den technik bedingten Gcfährdungslagen begegnet 

(IV). Dabei geht es zunächst um eine Darstellung früher rechtlicher Bewältigungs

versuche, in der ein als retrospektiv zu bezeichnender Regulierungsmodus domi

nierte (lVI). Gegenwärtige Regulierungsformen sind demgegenüber maßgeblich 

durch Versuch e einer präventiven Folgenreflexion geprägt (IV2), in der Planung (a), 
Eröffnungskontrolle und / bzw. Standardsetzung (b), technische Überwachung und 

»Risikobeobachtung« (Nachmarktkontrolle) (c), Haftung und Versicherung (d) ein 

abgestuftes und sich ergänzendes Regelungsmix bilden . Den rechtlichen Erörterun

gen vorangestellt werden eine Analyse des Risikobegriffs in seiner geseJlschafts

theoretischen Bedeutung (11.) und Betrachtungen über die konventionelle Risiko

analyse, die als risk assessment elaborierte Umgangsformen mit den Gefährdungen 

der Technik entwickelt hat (111.). Beide Erörterungen sind notwendig, um Maßstäbe 

dafür zu bekommen, ob das Recht dem Stand der Risikoforschung gemäß ist 

(IV 3)· 

I Zwischenbilanz nach ein;3hriger 111t:lrbelt Inl Graduiertenkolleg ),R.isikorcgll licrung und Privatrechts
systemo: am fachbereich Rechtswissenschaft der Universir:n Bremen. Der Beitrag hat in vicltalugcr 
Weise von den Disku.ssionen Im Kolleg profitiert. 

z Rtsiken, die aus der TechnikrealisC\tion en tstehen, weisen zum Teil noch ganz lndere GcHhrdullgsbe. 
züge auf: Vcrgl. daw R. Damm. Ntue Risiken und nCue Rechte, Ms.ßrcmcll 1992. S.8ff. (erscheinl 
demnächst in ARSP), der darauf JufmerksalTI mach" daß es bei den neuen Technologien am Arbeitsplalz 
Juch und gerade um die ßewälrigung der SOZIalen Folgen geht . bei der Medizin- und Gcn,echnik 
hingegen ganz wesentlich um das Schu'zgu' Personlichkeit. 

) Siehe]. Radkau, Technik in Deutschland. Vom 18.Jahrhunclert bis zur Gegenwart. Frankfurt/M. '989. 
5.2)81.. )17ff. 
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Il6 Jl. Der Risikobegriff in der Gesellschaftstheorie 

Der Begriff des Risikos hat in den letzten Jahren eine steile Karriere gemacht -
insbesondere in der Soziologie, aber auch in der Rechtswissenschaft, dort i.nsbeson
dere im Umwelt-, Technik- und Gesundheitsrecht, wo er in enger Anlchnung an den 
Rechtsbegriff der Gefahr benutzt wird. 
Umgangssprachlich gd.ßt geht es beim Risiko um mögliche, aber ungewisse Ereig
nisse, die zu Schäden (Verluste), aber auch Chancen (Gewinne) führen können 
(Doppeldeutigkeit des Risikos). Professionell befaßte sich jahrhundertelang einzig 
die Versichcrungswirrschaft mit dem Risiko. Sie nahm ihren Anfang im Hochmittel
alter, als mit dem Aufkommen des Seefernhandels die Verlockungen großer Gewinne 
(Chancen) bei gleichzeitiger Schadensbefürchtung (Stürme, Piraten) das Bedürfnis 
nach (Ver-)Sicherung weckten'. Die Versicherungswirtschaft prägte die formel, die 
auch heute noch als die wichtigste Form des Umgangs mit den Ungewißheiten dcr 
Zukunft gelten darf: Risiko ist das Produkt aus Schadensumfang einer Schadensart 
und der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden dieser Art und dieses Umfangs zu 
erwarten ist'. Eine Kalkulation, die umso genauer ausfallen kann, je mehr die einzel
nen Determinanten auf empirischen Grundlagen, sprich: Erfahrungen, basieren. 
Heute beschäftigt sich eine ganze Reihe von Wissenschaften mit dem Risiko. Daß 
dabei immer zunächst an die Risiken der Hochtechnologie gedacht wird, liegt zu
mindest hierzulande zu einem Gutteil an Ulrich Becks gesel.lschahstheoretischen 
Enwurf über die »Risikogesellschaft«, der eine Art Initial zündung, nicht nur in der 

Soziologie, ausgelöst hat'. Streng genommen handelt Becks Buch allerdings gar nicht 
von der Risikogesel.lschaft, sondern der "Gefahrengesellschaft« ; denn die Phäno
mene, die er skizziert hat, sollen letztendlich das Ende der Vergesellschaftung von 
Risiken bezeichnen: dcn Punkt, an dem das Risikokalkül versagt und der Komi
nuitätsbruch offenkundig wird'. Diese Erkenntnis verdanken wir der sozialwissen

schaftlichen Forschung, die im Gefolge von Becks Analyse das Risiko als ein 
.Charakteristikum der modernen Gesellschaft« entdeckt hati. Gemeint ist damit 

insbesondere, daß sich nahezu alle sicherheitsbedrohenden Ereignisse, denen sich 
Menschen ausgesetzt sehen, nicht naturwüchsig oder gott gegeben vollziehen, son
dem entscheidungsabhängig und desh alb einer Gestaltung zugänglich sind'. Dieser 
Befund hat weitreichende Konsequenzen: Ereignisse müssen nun nicht mehr ledig
lich erduldet werden, wcil sie scheinbar schicksalshaft über uns gekommen sind. 

Vcrgl. dazu N. Luhmlnn, SOZiologie des RiSikos, BerlinfNew York 199J, $. 17 r. 
Verg!. d:r:c.u K. M. Meyer-Abich. Von der Wohlstandsgesellschaft zur Ris,kogescllsch:dl, Aus Politik und 
Zeitgeschichte 1989 . B }6, S. }I . }2. 

Auffallend ist, daß hier der RisIkobegriff seine Doppeldeutigkeit schOll verloren hat und allein out 
neg:ltivcm Etikett daherkommt. Wolfgang Bonß nennt dies die "cx-posl-Per !.pek(ive" der Risikobcr
nchtullg - im Gcgens:llz zur handlungs bezogenen "ex-ante-Persp<:ktive" (Ungewiß~lL'i( als SOZIologi
sches Problem. Oder : \V!'). 'S heißt . kritische« Ri,~ikoforschung, M~ . HJmburg 199), S. 2 L). 
U. Beck, Risikogesellsch3ft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, frankrun fM. 1986. 

7 Deutlich insoweit U. ßeck, Überlebensfragen. Sozialstruktur u.nd okologi ... chc Aufklarung, in: ders., 
Politik in der Risi.koge,.dl ~chaft , Frankfurt/ M. 1990, J 17,121 f. 
So Th. Blanke, Zur AktulJitat des Risikobegriffs , Lev iathan 1990, IJ4 , 131 ; siehe ;luch W. Bonß, Unsi
cherheit und Gcselhch:lfl - Argumente fur elOe SOZiologische Risikoforschung. SOl.ial~ Welt 1991, 2S8, 
261: »Grundqualifiblioncn bürgerlicher Vergesellschaftung .. ; K. P.J;1;PP, Selbscversülrkungseffckte ris
kanter Entscheidungen. Ze.itschrih fur Soziologie 1992, ,\ 1, H : ,., Grund ;l. usst:'lrrung moderner Gesell
schafren o<. 

9 Siehe A. Evers/H . Novotny, Über den Umgang mit ClISi~herheit. DJe Entdeckung der GCH:'Ilth :trkeil 
von Gcselischafl, Frankfun/M. 19~7, S. H; U. Heck (199o)(Fn. 7). S. 117, 11811.; H. Lubbe, Sicberhcil
Ober Gründe schwindender Risikoakzepl:'lnz., Technische Mitteilungen 1989, 18o, 183 f.; N . Luhm3nn, 
Ri siko und Gefahr, in : dcrs., Soziologlst:he AufkJarung s. Opladen 1990,1.31,135 ff.; G. B~c hl\l3nn . 
Risiko als Schlüsselkltegorie der (~t:sdlschaftstheorie , KrirV 1991,212,218. 
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Vielmehr erlaubt das Wissen um die Entscheidungsabhängig keit von Ereign isabläu
fen einen "Umgang mit Unsicherheit« (Evers/ Novotny), der mögliche Folgen 
persönlich oder gese llsc haftlich zu rechen bar macht. 
Selbst Naturkatastrophen sind heute bis zu einem gewissen Grad als Folge von 
Risikoentscheidungen zurechenbar: Der Wirbelsturm mag immer noch ein schick

sa lshaftes Ereignis sein, die Betroffenheit des Menschen ist es jedenfalls nicht mehr, 
weil durch systematische Beobachtung und daraus resultierender Warnung ein Raum 
für Entscheidungen geöffnet worden ist'o. Erst die Möglichkeit, sich entscheiden zu 
können, bringt das Risiko hervor und führt gleichzeitig auch zur »E ntdeckung der 
Gestaltbarkeit« (Evers/Novorny), also zur Hervorbringung von Bewältigungsstrate
gien, die darauf zielen, die Unsicherheiten zukunftsgerichteter Entscheidungen 

berechenbar zu machen . 
Die Entscheidungsvermittcltheit macht auch d eutl ich, daß die einzelne Person ein 
sicherheitsbedrohendes mögliches zukünftiges Ereign is unterschiedlich wahrneh
men kann, nämlich als (berechenbares) Risiko, wenn sie selbst entscheiden kann 
(Selbstzurechnung), oder als (unbeeinflußbare, und damit schicksalshafte) Gefahr, 
wenn sie von einer Entscheidung anderer lediglich betroffen ist (Fremdzurech
nung)" . Auch hier aber wissen die Betroffenen, daß andere entschieden haben, daß 
m .a.W. die Dinge nicht so sein müssen, sondern kontingent - also auch anders mög
lich - si nd , und fordern dementsprechend vom Staat Vorkehrungen oder Beteili

gung. 
In einem ersten Zwischenschritt kann nach aLIedem festgehalten werden, daß ein 
Risiko - und damit auch eine Risikogesellschaft - immer dann entsteht, wenn starre 

Zugewiesenheiten durch Möglichkeiten der Entscheidung ersetzt werden. Erst d as 
Bewußtsein um die Möglichkeit der Entscheidung macht es erforderlich, die Unsi
cherheit der Zukunft zu binden (und bringt zugleich die Entdeckung der Gestaltbar
keit vOn Gesellschaft hervor). Gemeint ist damit der Versuch, die Unsicherheit, die 
mit jede .. Entscheidung zwangsläufig verbunden ist, durch Strategien der Folgenbe
rechnung und Vorkehrung in eine Art »Als-üb-Sicherheit« zu verwa ndeln, d. h. 
letztendlich die Folgen der Entscheidung verantwortlich zuzurechnen und die Ver
weisung auf ein unverfügbares Drittes nicht zuzulassen. 
Mit dem Entscheidungsbezu g ist die Risiko-Kategorie aber lediglich in ihrer ersten 
Dimension beschrieben. Es gibt eine weitere, noch nicht so deutl.ich ins Bewußtsein 
getretene Dimension", die mit dem Schlagwort . Ungew iß heit« bezeichnet werden 
kann. Frank Knight hatte in seiner klassischen Studie aus dem Jahre 1921 »Risk, 
Uncertainty and Profit« noch vo n einem Risiko nur dann gesprochen, wenn es sich 
um Unsicherheiten in einem geschlossenen Ereignisraum handelt. Alle Möglichke i
ten der Wirkung einer Handlung (Ereignisse) mußten bekannt und damit ausrcehen
bar sein'l. Mittlerweile hat unsere Vorstellung von der Möglichkeit der Folgerefle
xion und der damit verbundenen Transformation einer Unsicherheit in eine 
»Als-üb-Sicherheit« empfindliche Risse bekommen. Wir beginnen zu erkennen, 

10 Dabei ist natürlich .... orausgesetz.t, daß man sich zuvor f-ur prävenlive Aktivitaten (Unwetrerwamung 
etc.) entschieden hat; vgL dazu N . Luhm:m n (1991) (Fn.4) 5-40. 

11 Vgl. N. Luhm,"" ( '990) (Fn. 9), S. ')', '; 7 ff.; dm. ('99') (Fn. ; ), S. )O ff. Risikoamlytik" h,btn 
diesen Unterschied schon lange vor Luhmann bemerkt und daIur die Bczc:ichnungen • rrciwtllLge .. bz,,,,. 
Dunfrciwilligc« Risiken verwend CL Darallf wlrd noch zuruckz.ukommen sem. Erst Luhmann h:u aller
din~s die Fremdz.urcchnung (unfreIwilliges RiSiko) vom Risiko untnschieden. 

12 Diest· ist pragn,!Ot \'on Midlad 1:Utt:hl'r hcrausgl'.lrbeitet worden; vgl. etwa'seineSchnh ,.Risikomaoage~ 
ment durch Priv:urct.:ht: Maßstäbe, foren und Verfahren fur neue Privatautonomlen«? bislang unver
oHentbchtes Manuskript, Bremen 1992. 

1} Vgl. Frank Knq;ht, Risk, Unccrlainty aod Profit, 192', 2 . Auf!. '96~. Siehe dazu auch W. Bonß, SOZIale: 
Welt '.9.91, 158, 268. 

127 
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128 daß wir von der Ungewißheit als Grundkonstante ausgehen müssen . Damit soll 
nicht etwa der große Bestand an Risikowissen geleugnet, sondern auf strukturelle 
Grenzen des Wissens hingewiesen werden. Strukturell bedingte Ungewißheitssitua
tionen haben ih.ren Grund ganz wesentlich in der funktionalen Differenzierung der 
GeseUsehaft und der damit 7.wangsläufig einhergehenden Komplexitätszu
nahme. 
Der Hinweis auf strukturelle Ungewißheitslagen dient nicht dazu, die Anstrengun
gen der Folgereflexion zu verwerfen . Er soU nur den Blick dafür schärfen, daß das 
Sicherheitskonzept des Risikohandelns ein tönernes ist. Weder sind die gesellschaft
lichen Teilsysteme in der Lage, die Auswirkungen der durch ihre Entscheidungen 
produzierten Ereignisse auf ihre jeweiligen Umwelten (Natur, Individuum, soziale 

Teilsysteme) zu überschauen noch kann dies aus denselben strukturellen Gründeo 
vOn der Poutik (die für die Gewährleistung kollektiver Güter zuständig ist)" und der 
Wissenschaft (die für die Wissensentwicklung zusündig ist) erwartet werden. 
Gleichwohl bleibt die Folgenreflexion die einzige Möglichkeit, überhaupt entschei
den zu können, ohne tollkühn zu scin's. 

111. Risikobewältigung durch wissenschaftlich-analytische Rationalität: 
Das risk assessment und seine Grenzen 

Eine wissenschaftlich-technische Risikoanalyse, das sogen. risk-assessment, gibt es 
seit Anfang der sechziger Jahre. Sie ist im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie entstanden, wird im wesentlichen von Natur
wissenschaftlern und Ingenieuren (unterstützt durch Ökonomen) betrieben ,6 und ist 
mittlerweile (je nach Technik, Produkt und Branche modiJiziert) weit über die 

AlOmkrafttechnologie hinaus verbreitet'7 (und nahezu durchgängig auch rechtlich 
verankert's). Das risk assessment muß insbesondere als Antwort auf die oben skiz
zierte l. Dimension des Risikos verstanden werden: Die Einsicht in die Entschei
dungsbedingtheit hat zu Strategien der Folgenreflexion und demgemäß zu einer 
Gestaltung der Technologieentwicklung und -anwendung geführt. Darüber binaus 
wird zu zeigen sein, daß das risk assessment die oben skizzierte 2. Dimension des 

14 Da"(u Jungsl instruktiv: H. Willke, Ironie des Staate,. Fr,u1kfun/M. '992.. 
11 Vgl. W. Bonß, Soziale Weh 199 1, lSH. 266. 
16 Einen guten Gcs:lmtubcrblick über Methoden und Forschungssrand des ri sk 25scssmCnt bi('tet 

A. F.Fritzschc, Wi e: sicher leben wir?, Kaln 1986. 
17 SL'it "inigen Jahren wird g"r versucht. den Ged:lnhn de~ Risikomanagements/ Umwehman:lgemems im 

Unternehmen z.u \'crankern und Sicherheitsabsch ;ltZlln~l~n und -be.wcnungen zu einem intcgr:ui·ven 
Bestandteil der Unternehmcnslührun~ zu m3chcn. V~L daz.u etwa die Beitrage In: U. Steger (Hrsg.), 
Handbuch des Umwelt-Management ..... Mundlt~n 1991., wwic 10: H. Glauber/ R. Pfnem (Hr~g.), Öko
logisch winschahen, f'ranldun 1991.; ~iehe darubcr hinaus etwa L. Knopp/S. Striegl, Umwehschut7.
orientierte Betriebsorganisation wr Rislkomindcrung, BB [992, 2009, 201) H. Suchworti..' In dil'scm 
Zusammenhang C(\\,;1: Umwelt-Audils. Öko-ControllilJ!-:, Produkrlinenanalyse. Zur Umselz.urll;; ~ol
eher und ähnlicher Strategien E. Frcse/A. 11. Werder/U. Khnkenberg, ProdukthaFrungs-\I1 a,nagelllent 
deulscher Großunternchmungen n:lcb :tJtem und neuem Recht, DB 1988, :.z.}69 H. 

iS 'leilweise ist dies explizit geschehen, z.um Beispiel in der 3.ufgrund des § 7 BfmSchC erl3Ssenen Stör
fallVO (ll..BImSchV), die fur bestimmte Anlagen U . 3 . eine Sicherheitsanalyse lIor:)chreibt, oder im 
Gesetz uber die Umweltvenraglichkeit$pnifung, das fin bestimmte Vorhaben die Ermittlung, Beschrei
bung und Bewertung der Auswirk.ungen dieses Vorhabens auf Menschen, Tin", Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima usw. vorschreibt (§ 2 I Nr. I UVPG), 
Meist aber ergibt sich die rechtliche Geltung lediglich implizit durch Verankerung in untergeselzlichen 
Normen, die der Konkret isicrung unbe.stimmt gehlhener Schutzvorsch.riften dienen (Standardbil
dung). 
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Risikos stets verleugnet hat und deshalb nur einen begrenzten Beitrag zu einem 
adäquaten Umgang mit Risiken leisten kann. 

I. Grundelemente des risk assessment 

Die Aufgabe des risk assessment besteht auf der analytischen Ebene in zweierlei: 
Risikobestimmung (a) und Risikobewertung (b) . Die Risikobestimmung wiederum 
läßt sich aufgliedern in den Bereich der Identifizierung von Risiken (aa) und dem 
Bereich der Risikoabschätzung (bb)'9. 

a) Risikobestimmung 

aa) Bei der Identifizierung von Risiken geht es um die Ermittlung vOn Schadensporentialcn. 
Diese Umersuchung vollz-ieht sich auf mehreren Ebenen. Zunächst gehr es um eine Aufberei
tung der Basisdaten (bezogen auf eine technische Anlage: Angaben über Anlagen - und 
Systemaufbau. Betriebsbedingungen und betriebliche Abläufe. Stando!< und Umgebung sowie 
im besonderen Datenerhebung über gefährliche Stoffe. Mengenverteilung der Stoffe in der 
Anlage, gefährliche Anlagcnz-ustände, vorhandene Sicherheirs· und Schutzeinrichtllngen)lO, 
Daran schließt sich die Erfassung potentieller schadensausläsender Ereignisse an", Hier wer
den Überlegungen darüber angestellt, durch welche auslösenden Ereignisse eine Anlage. eine 
Technologie. ein Produkt e<c. Beschäftigte. Bevölkerung. Konsumenten etc. schädigen könnte. 
Wiederum am Beispiel einer technischen Anlage: Unt,erschieden werden anlagen interne (z. B. 
mechanisches Versagen von aktiven - etwa Pumpen - und passiven - etwa Rohrleitungen -
Komponenten, Versagen von Regel-, Meß- oder Sreuereinrichtungen; Ausfall von Energiever
sorgungj menschliches Fehlverhalten) und anlagenexterne (z. B. Naturereignissei Einwirkun
gen aus benachbarten Anlagen; Einwirkungen durch Verkchrsminel; Sabotage) Ereignisse. 
Allerdings werden nicht alle denkbaren Ereignisse erfaßt, sondern nur die wesentlichen. Was 
wesentlich ist, ergibt sich enrweder aus Erfahrungswenen oder Schätzungen. 
bb) Die Risikoabsehätzung dient dazu, aus Datenbasis und Ereignisüberlegungen Rück
schlüsse auf die Folgewirkungen zu ziehen, insbesondere Aufschluß über die Wahrscheinlich
keit schädigender Ereignisse zu gewinnen und Schwachstellen aufzudecken, an denen 
technische Verbesserungen bzw. Training des Personals (oder bei Produkten besondere In
struktionen) und besondere Kontrollen notwendig sind. Die Anstrengungcn der Risikoab
schätzung differieren stark. Bei konvemlonellen Techniken, erwa im Kfz.-Bau , dem Bergbau 
und dem Wasserbau, dominiert die Auswenung systematischer Schadensstatistiken , gewonnen 
aus der Empirie der Erfahrung. Bei komplexen technischen Anlagen, wie etwa Kernkraftwer
ken oder der Raumfahrrtechnik, dominicrt die probabilisejsch-simulative Risikoanalyse. die 
Aufschluß über die Zuverlässigkeit der Anlage verschaffen soll" lind mit Ereignisablaufanaly 
sen und Fehlerbaumanalysen operiert. Bei Schadsroffemissionen und bei Gefahrstoffproduk
ten, wie etwa Arz neimitteln oder PnanzenschutzmiaeLn, werden umfassende Dosis
Wirkungs-Untersuchungen vorgenommen . Die Risikoabschätzung mündet in quantitativen 
Au ssagen über die Wahrscheinlichkeit vOn Schäden. 

b) Risikobewertung 

Die Risikobewenung verläßt den naturwissenschaftlich-technischen Bereich und gibt au eh 
normativen Überlegungen Raum. Durch Schadenswahrscheinlichkeitsaussagen soll das )~ ob
jektive Risiko(( einer Aktivität bestimmt und auf der Basis dessen darüber entschieden werden. 
ob das Risiko einfach so hingenommen werden kann oder Sicherungsmaßnahmen erforderlich 
sind . How safe is safe enough? Dabei iSt klar. daß es nicht um absolute Sicherheit gehen kann. 

19 Vgl. W. D. Rowt!. Ansatz.e und Methoden dcr Risikoforschung, in: J. Conrad (Hrsg.), Gesellschah~ 
Technik und Risikupoluik, Berlin U.3. '9S}, 5.15-

20 Vgl. U. Hauptmanns/M. HemrichJW. Werncr, Technische Risiken. ErminJung und Beurredung, Berlin 
U.3 . 1987. S. 17-

n Vgl. H.L uptmanns u. a. (1987) (Fn. 20), S. 17L 
H Vgl. E. Fr.1nck, Risikobewertung in der Techmk, in: G. Hosemann (Hrsg.) , Risiko in der IndustrJege

seilschaft, Erlangen 1989,5.43 (f. 
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1)0 sondern darum, aus dem nahezu grenzenlosen Arsenal der Moglichkeiten. sich auf diejenigen 
Ercignisabläufe und Fehlerquellen zu konzentrieren, die beherrscht we rden müssen, um d_ie 
Hauptrisiken in den Griff zu bekommen. Das risk assessment nimmt für sich in Anspruch , auf 
die ihm Zur Entscheidung gesteJlte Frage eine objektive Antwort geben zu können . Lange Zeit 
war die Risikoanalyse darüber hinaus von dem Bemühen gcpragt, mit Hilfe formaler Bewer
tungsverfahren durch Risikovergleiche und Risiko-Nutzen-Vergleiche objekr;ve, d. h. tech
nisch meßb;:are Kriteri en für die Akzeptabilirät von Ris iken bereitstellen zu konncn. Der 
Versuch einer rein wissenschafrJich begründeten Risikobewcrtung und -en tscheidung darf 
heute als gescheiten angesehen werden l

). 

2. Die Grenzen des risk-assessm ent 

a) Risikoanalyse und Akzeptanz von Risiken 

Das risk assessmen t ist letztendlich die Antwort auf die Frage nach dem akzeptablen 

Risiko schuldig geblieben. Dieses Eingeständnis steht allerdings erSt am Ende eines 
langen Prozesses der Auseinandersetzung, in welchem die Rationalitätsmuster der 

Alltagswelt zunächst mühsam gegen das Rationalitätskalkül d er Technikexperten zur 

Geltung zu bringen waren". Ähnliches gilt für den Stellenwert kultureller Erfahrun
gen für die Wahrnehmung von Risiken". Auch Kriterien, wie die Möglichkeit der 

eigenen Einflußnahme auf den Ablauf eines ri sikoträchtigen Geschehens" oder die 

Besonderheit der Ri sikoperzeption bei Katastrophenpotentialen si nd G esic hts

punkte, die erst die Kritik an die Risikoanalyse in den Blickpunkt gebracht hat. Und 
schließlich konnte auch nicht übersehen werden, daß das risk assessment die Risi

koentscheidung allein auf die Sicherheitsdebatte gründete (d. h . zentriert lediglich 

auf d ie Schutzgüter Leben , Gesundheit und - mit gehörigen - Abstrichen auch die 
natürliche Umwelt). Andere Parameter, etwa soziokulturelle Folgen einschließlich 

solcher für Personalität , Identität und Autonomie blieben vOn vornherein ausgeblen

det. All diese Einwände berührten und entwerteten insbesondere die Praxis des 

Risikovergleichs , dem im Rahmen des risk assessment eine wesentliche Roll e für die 
Akzeptanzermittlung zugedacht war. 

Die Kritik hat dazu geführt, daß die Risikoanalyse heute zw ischen Risikoerfor

schung als "Seience. und Ri sikoerforschung als "Transseience« unterscheidet". Das 
risk assessment beschränkt sich auf wissenschaftlich-technische Aussagen über die 

Beherrschbarkeit VOn Risiken. Die Bewertung, welche Risiken hingenommen wer

den sollen, sei demgegenüber wissenschaftlich nicht beantwortbar, beeinflusse aber 
nicht das Beherrschba rke itsurteil". 

b) Kognitive Grenzen der Risikoanalyse 

Mittlerweile sind auch Einwän de formuliert worden, die auf anal ytische und kogni

tive Grenzen des risk assess ment hinwei sen, also den "harten « Bereich der Risiko-

2.) Ausfuhrlieh dazu A. F. Fnt"lsche ( 1986) (Fn. 16), S. 59ff., insbes. auch I J8 H. 
2.4 Siehe dazu insbesondere Ch. Perrow. Normnie Katast rophen. deutsche Ausgabe frankfurt / Ntw York 

1987; siehe 3uch N. Luhmann ( 1991 ) (f'n. 4), S. 'J (f. 
2.5 Siehe insbesondere M. Dougbs/A. W.Jd.lVsky, Ri~k dnd Culture, Berkcle y 1981. 
2.6 Menschen sind Viel eher bereit, Risiken hin"tunebmen, wenn die nsikotrlchtige Aktivit:\t lfm:m Wi Uen 

unterstellt ist, umgekehrt sind sie viel weOlger hereir, ein Risiko l U :lkzl'pticr('n, wenn es ihnen durch 
Aklivitacen Dritlt r :lufgcburdet wird. Chauncey Surr hat In SC HIer b('ruhmten U n t e rsut"hun~ ,..Social 
Bene(l[ versus Technologlca l Risk .. (Scic-m:C' 165 (1969), S. 12}2 H.) den Unterschied :t uf Jen Faktor 1000 

bez.iffert. 
27 Vgl. W. Bonß. Ungewlßhci l ... (Fn. 5), S. 17· 
2.8 Vgl. C. Starr, Risk ll13nagmem ;Jssessmenc and risk accepubil it y, In: V. T. Covello ee aJ. (Ed.), UnCtr

eaimy in Risk A$Se.~5 ",ent , RJ sk M:lll:lgcmcllt and Decislon Malong, [987, S. 6J, 64. 
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analyse berühren; So hat etwa der Organisationsoziologe CharIes Penow" in sehr 

eindrucksvoller Weise darauf aufmerksam gemacht, daß komplexe technische Sy
stemelO, zumal wenn sie eng gekoppelt" sind, unweigerlich unvorhersehbare Inter
aktionen produzieren, di e auch durch Risikoanalyse nicht antizipierbar und daher 
durch eingebaute Sicherungstechnologien (Redundanzpfade) nicht behenschbar 
sind und deshalb mit Zwangsläufigkeit die von ihm sogenannten »normal accidents« 

hervorbringen. Penows Analyse erschüttert ein Grundvertrauen der Risikoanal yti
ker, nämlich das Venrauen in die grundsätzliche Beherrschbarkeit der Technik. 
Während die Risikoanal ytiker dank dieser Grundgewißheit darüber nachdenken 

kOnDten, w elcher Sicherheitspfad noch zu installieren und welche Sicherung als zu 
vernachlässigende Restgröße unterbleiben durfte, schärft Perrow den Blick dafür, 

daß die Karastrophenträchtigkeit schon in der Struktur bestimmter Technologien 

angelegt ist. 
Darüber hinaus wird von Kritikern auch auf die vielfältigen Bewertungsspielräume 
hingewiesen, die bereits in den Prozeß der Risikoid entifi~ierung und der Risikobe
wertung eingehen. Diese sind nicht nur den obcn bereits erwähnten selektiven 

Wahrnehmungsmustern geschuldetl" sondern auch der schlichten Tatsache, daß 
nicht unbegren zt Zeit zur Verfügung stcht, insofern also Schwerpunkte gesetzt wer
den müssen, und der Verläßlichkeitsgrad der Aussagen davon abhängig ist, inwieweit 
die Ausgan gsdaten auf empirisch belegten Ereignissen beruhen. Selbst diese Bedin
gung ist mangels D atenbasis gerade bei neuen komplexen Großtechnologien nicht 
erfüllt l). Teilweise wird darauf hin gewiesen, daß den Resultaten von Risikoanalysen 
ei ne ganze Reihe bloller Konventionen wgrundeliegen 14 . Dadurch werden natürlich 

auch die Arbeitsergebnisse dcr wi ssenschaftlich-technischen Risikoforschung, dic 
nicht für sich in Anspruch nehmen, Aussagen über das hinzunehmende Risiko zu 
treffen, zu prekären Befunden. In der Soziologie wird die Risikoanalyse deshalb 
teilweise als Ritual" oder Legitimationsbeschaffungsquelle,6 angesehen, ein Urteil , 
in dem sich auch die Erschütterung des Expertenstatus ausdrücktl? CharIes Penow 
spricht vom zutiefst politischcn Charakter allcr Risikoan alysen li, weil durch Berech
nung von (Un)-Wahrscheinlichkeiten die Illusion vOn Sicherheit erzeugt werde. 

29 Perrow (Fn .14), insbe!i. s. 1II fL 
30 Als kompl t'xc technische Systeme bezeichnet Perrow solche. die durch eine dichte Anordnung der 

Komponemen, Common-Mode-Vcrknupfungcn, verknüpfte Subsysteme, eingeschranktC' Subst itu
uon moglichk(' iren, Ruckkoppelungs5chl eifc.n. intcröl gicrtnde Kontrollinstrumcnte mit MdlTbehfunk
non, indirekte Informationen und bcsl'hrankten Kennl!HSst'n uber besummte Prozesse char<llkterislcn 
~und; (Fn . 2:4), S. 12:9 . 

} I Als Merkmale von engen Kopplung<,n in Systemen beulchner Perrow zeitgcbundene Prozesst: (keine 
Z<,ll rur Umcrbrc·chungen), fcstgeJc~lc BCIC"i e.bs:tbl:iufe (n:1chtnglichc Änderungen kaum moglich), feh
lende Spielraume bei BctriebsstoHcn, Ausrusrung und Person;tl (keine Fehlerfreundlichkeit). Meist LSt 

luer das Produktionsziel nur mit einer Methode erreichbar und sind Puffer und Redundanzen vorge
pi"",; (Fn . '4), S. , )6, T,b<!l. ).1 

) 1 D,zu DouglasfWildavsky (Fn. 1 j). 
J3 VgL H.Jungcnn;ton, Inhalte und Konzepte der Risiko-Kommunibtlon , in: H ,Jungermann/ B, Rohr

mann/ P, M. \Xliedemnnn (Hrsg.), Ri $ikl)-Kon~cptc, Risiko-Konnikte, Risiko-Kornmunlkat ion. Jübch 
1990. S. J21. 

}4 Vgl. O. Renn/J . Kais. Technische RisikoanaJ}'se und un«·rnehmerisc.hcs Handeln, in M. SchiH 7.. (Hrsg.), 
Risiko und Wasnis, Pfullingen 1990, 5.60.68. 

J5 Vgl. 1- Conrad, Risikoforschung und Ritual Fragen n<lch den Kriterien der Akztptabilitat techmscher 
Risiken, in: Verhandlungen des 2} . Dt . So:ciologtmages (1987), S. 455 ff. 

}6 Siehe dazu J. Conrad, Gesellsch:\fl und Risikoforschullg - Ein Inlcrpret~tjons\'ers (l c h, in : den. (Hrsg.), 
Gcscll sch:\ft, Technik und Risikopolitik , BerilO 198}. S. 217, !}o f. 

}7 Wenn schon die Experten nicht ID dt"r Lage sind, sich auf t'lOheLdichC' Ergebnisse in der Risikoabsch;u
zung zu einigen. sondern Expt'rtlse und Gegenexpertise n:l.hczu mit Rcgdmaßigkeit ilufw"rtcn, scbwin
det das Venrlucn 10 die .. Richtigkeit .. von Entscheidungen, die sieh all ein auf wissenschafthch
Icchnisc..:h e-n Sachversllild berufen . 

)8 1987 (I'n.24), ~.)j7 . 

IJ 1 
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1]2 J. Der Nutzen des risk assessment 

Di. kurze Skizze macht deutlich, daß mit dem risk assessment offensiebtlieh noch 
keine zufriedenstellende Antwort auf das Risikoproblem gegeben ist. Das risk as
sessment steht für die Verwissenschaftlichung der Risikoentscheidung, für die Be
grenzung der Risikoentscheidung auf das Feld der Sicherheitsdebatte und für einen 
Umgang mit dem Risikoproblem, der auf den Lehren rationaler Entscheidungstheo
rien basiert und mit Hilfe formaler Entscheidungshilfsmittel (Kosten-Nutzen
Analyse, Risiko-Nutzen-Analyse) operiert, kurz: für Risikobewältigung als eine 
tech.oohatische und expertokratische Veranstaltung, die dem Webersehen Ideal einer 
absoluten Rationalität verpllichtet ist l9 . Wie sicher »sicher genug_ ist, läßt sich aber 
nicht restlos mathematisieren und darf angesichts dcr Heterogenrität der Risiko
wahrnehmung und -beurteilung auch nicht ausschließlich einem mathematischen 
Kalkül unterworfen werden (Akzeptanzproblem). 
Diese Kritik dient nicht dem Zweck, die Errungenschaften des risk assessmCnt zu 
leugnen. Das Scheitern des risk assessment in bezug auf die Akzeptabilität von Risi
ken kann schon deshalb nicht zu eincm Totalverdikt führen, weil gewichtige Gründe 
dafür sprechen, daß Akzeptanz insgesamt nicht mehr herstellbar ist, sondern am 
Ende aller Bemühungen bestenfalls ein »informierter Dissens. (Bechmann) stehen 
wird'o. Viel schwercr wiegt das Wissen um die analytischen Grenzen des risk assess
ment, weil es die wissenschaftliche Basis des Ermitrlungs- und Abschätzungsvor
gangs erschüttert. Wenn nicht alles berechenbar ist, dann können auch die 
abschätzenden Quantifizierungen keine zuverlässigen Indikatoren sein, sondern le
diglich die »best available interpretation of current data«'·. Die Formulierung von 
der best verfügbaren Interpretation macht aber deutlich, daß Risikoermittlung und 
-abschätzung, trotz der z. T. unvermeidlichen Unzulänglichkeiten, wichtige Ele
mente der Risikoenrscheidung bleiben. Es handelt sich hierbei um einen Umgang mit 
den Unsicherheiten ncuer bzw. komplexer Technologien, Anlagen, Produkte etc., 

der zwar - wie gezeigt - nur unter Bedingungen begrenzter Rationalität operieren 
kann, immerhin aber dazu beiträgt, Gefahrenforschung (Schadens forschung) syste
matisch zu betreiben" und dadurch die kognitive Basis für Entscheidungen zu 
erweitern. Hierin liegt der originäre Ertrag wissenschaftlich-technischer Risikoana
lysen: Das Lernen krafr (schmerzhafter) Erfahrung wird potentiell ersetzt durch 
Antizipation (Gefahrenerforschung durch Simulationen und Probabilistik). Aller
dings wird von den Möglichkeiten des risk assessment nur dann profitiert werden 
können, wenn man sich darüber bewußt ist, daß antizipative Folgenreflexion keine 
Gewißheiten schafft. Risk assessment kann Unsicherheit nicht in Sicherheit verwan
deln. 

J9 037,.U W. Bonß, Soz.iale Welt J991 , 258, z6J; dcrs., Ungewißheit .. . (Fn. 5). S. 17. 
40 Vgl. dnu G. Bechmann, K.ritV 1991,212, insbcs. Hoff. und 228 H., der auf die Konsequenzen einer 

runktional diffc-rcm;.ierten Gesellschaft mit ihren pluralen Wcrtorienticrungen und die Unlllsweichlich
keic der Dichotomie von Ent:.:cheidem und Betroffenen hinweise. Siehe auch H. Novotny, Kernenergie: 
Gefahr oder Notwendigkeit. Anatomie eines Kontlikts, Frankfurt/M. 1979. S. '94 H. 

41 VgL K.-H. Ladeuf. Risiko und Recht - Von der Rel.eplion der Erfahrung zum Prozeß der Moddlicrung, 
in G. Bechmann (Hrsg.), Risiko und Gesellschaft, Opbdcn 1993,209, 22}. der !lier eine Formulierung 
von Thompson (Environmenral Ethiks 1986, 59,71) verwendcl. 

42 Dazu auch R. Wilson/ A. C . Crouch, Risikoabschatz.ung und -vergleiche, in: M. Schütz (Hrsg.) (Fn. 34), 
S. 4', 4) f. 
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IV Recht und Risiko 

Die Risiken der »technischen Realisation « (Forsthoff)' J haben einen Verrechtli
chungsschub ausgelöst, dessen Ende noch nicht abzusehen ist. In einer ersten Phase 

des rechtlichen Umgangs mit technischen Risiken dominierte die Gefahrenabwehr 
als retrospektives, erfahrungsabhängiges Konzept, ergänzt durch zivilrechdiche In
strumente des Eigenrumsschurzes und der Unrechtshafrung (1.). Die zweite (heute 
im wesentlichen abgeschlossene) Phase ist durch eine Erweiterung des Konzepts 
»Gefahrenabwehr« (Absenkung der Eingriffsschwellen durch Vorverlagerung der 
Gefahrenabwehr und Einbau von Vorsorgeelememen, eng damit zusammenhängend 
auch die rechrliche Veran kerung antizipierender Strukturen in Form von Wissen

schaftsbeteiligung) gekennzeichnet, ergänzt durch Gefährdungshafrungskonzepte 
und eine allgemeine deliktische Haftung für Verkehrspflichtverletzungen (2.). 

J. Die Anfänge: Polizeiliche Gefahrenabwehr und Haftung für Unrecht 

Als tendenziell retrospektiv darf die Risikoregulierung des liberalen Rechtsstaats 
und des frühen Wohlfahrtsstaates bezeichnet werden. Mit dieser Charakterisierung 
soll nicht nur auf den Umstand angespielt werden, daß es dem Staat im 19.Jahrhun
dert bis weit ins 2o.Jahrhundert hinein in erster Linie noch um die Zulassung von 
Gefahrenlagen und damit um die Durchsctzung des industriellen Paradigmas gegen
über der tradierten agrarisch geprägten Ordnung ging": Signifikant dafür war die 
Zähmung des privaten Nachbarrechts (Grundstückseigentumsschutz) durch Ein
schränkungen des Abwehranspruchs in § 26 GewO, hcutc: § '4 S.2 BImSchG". 
Wesentlicher noch ist, daß auch das präventive Instrumentarium der ersten Stunde, 
die Eingriffsbefugnis aufgrund der polizeirechtlichen Generalklausel und die Kon
trolledaubnis, im Kern nur über eine retrospektive Optik verfügte, weil das Konzept 
der polizeilichen Gefahrenabwehr, das dem frühen Sicherheitsrecht zugrunde lag, 
allein aus Erfahrungswissen gespeist wurde. (Entsprechendes gilt für die privatauto
nom initiierte Dampfkesselregulierung der technischen Überwachungsvereine·6

.) 

Erfabrungswissen, wenn auch im Laufe der Zeit nicht mehr nur der durchschnittl.i
che Erfahrungsschatz der Polizci, sondern die Erfahrung einer geschulten Gewerbe
polizei, determinierte die Gefahrenprognose". Einzig auf der Basis solcher Erfah
rungen war präventive Sicherheitsgewährleisrung möglich: Nur wenn aufgrund von 
Erfahrungen vorhersagbar war, daß (mit den Worten des Preuß. OVG") »aus gewis-

\ 
sen gegenwärtigen Zuständen nach dem Gesetz der Kausalität gewisse andere 
Schaden bringende Zustände und Ereignisse erwachsen werden«, war die Eingriffs
schwelle erreicht, um durch punktuelle Entscheidung die Gefahr abzuwehren". 

43 Siehe E. ForslhoH, Der Staat der Industricgesellsckltt. Mimchen '97 1, S. 30ff" 4l H. 
44 Allgemein dnu G. Winter, Perspektiven des Umwel{rechcs, DVBI. 1988, 659f.; J. W. Gerlach, Die 

Gnmdstn.lkturen des privaten Umwelt,rechts im Spannungsverhaltnis 7..um offt'ndichen Recht. JZ 1988, 
161. 164 H. 

45 Dazu R.Ogortk. Actio negatoria und industrielle Bet'intrachtigung des Grundeigentums. in : 
H. Coing,/ W. WiJhelm (Hrsg.), Wissenschaft und Kodifikation des Priv~Hrech(s im 19.Jahrhundert. 
Ud. IV, Frankfurt '9790 s. 40 rf. 

46 Vgl. daw U.Steiner, Technische Kontrolle im privaten Bereich, in: Technische UberwJ.chung im Um
welt- und Technikrecht (UTR 4). 1988. 19.20; E. Hauck. Recht der iJberwachungsbediJrfeigen Anlagen, 
GewArch 1987, 145. 146. 

47 Vgl. dazu K.-H. Ladeur, Risiko und Recht (Fn. 41 ). 
48 PrVßI. 16 (1894),125,126 - 7.ilien nach K.-H . Ladeur, Umwehrcchc und technologische Innovation, 

Jab,buch UTR j (1988), )01, )06. 
49 Vgl. K.-J I. Ladeur, Jahrbuch tn"R 5 (f988), lOS, )06. Siche :lUch U. Di Fabio, Entscheidungsprobleme 

der R.i!iikovcrwaltung., NuR 199'. J5J f. 

I}} 
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IJ4 Schutz vOr den Gefahren der Technik durch bloße »Rezeption der Erfahrung« 

(K.-H. Ladeur). Jenseits der erfahrungsgeleiteten Gcfahrenprognose, blieb es im 
Grunde bis weit in das 2O.Jahrhundert hinein bei der »nachsorgenden « Haftung und 

der »vorsorgenden Nachsorge« der So%ialversicherung, insbesondere der gesetzli
chen Unfallversicherung!o. Das Haftungsrecht blieb zudem lange Zeit lunter den 

Gefährd ungslagen zurück; denn gehaftet wurde - sieht man von der bereits sehr früh 

eingefühncn Gefährdungshaftung für Schäden aus dem Eisenbahnbetrieb ab - allein 

für Unrecht, wobei die Betonung - und darauf kommt es in diesem Zusammenhang 

an - auf dem culpösen Element, der schuldhaften Schadenszufügung, lag!'. 

2. Die Gegenwart: Zur Struktur der Risikoregulierung 

Die Risiken des Einsatzes der Hochtechnologie erlaubten einen Regulierungsmodus, 

der allein auf Erfahrungen und damit Fehlern und Schäden basiert, von vorn herein 

nicht mehr". Ins Bewußtsein drang dies insbesondere im Zusammenhang mit der 
Erzeugung vOn Kernenergie. Hier war evident, daß man sich (jedenfalls bestimmte) 

Erfahrungen nicht mehr leisten konnte, sondern zu antizipieren hatte. Dies hat in 

der Folgezeit zur Etablierung neuer bzw. zur Neukonzeption tradierter Rechtsge

biete geführt: Umweltrecht, eng damit zusammenhängend technisches Sicherheits

recht und Produktsicherheitsrecht. Jedes dieser Rechtsgebiete besteht aus einer 
Vielzahl von Einzelgesetzen und umfangreichen Spezialverordnungen, die erkennen 

lassen, daß die Errungenschaften des konventionellen risk assessment (teilweise so

gar unter Einfluß des Moments der Ungewißheit) das Konzept der Gefahrenabwehr 

verändert und zudem (eng damit zusammenhängend) zur Verankerung von Vorsor

gestrukturen beigetragen haben. Die Risikoregulierung gewinnt darüber hinaus 

Profil durch (meist richterrechtlich geschaffene) Schutzausprägungen des Privat

rechts (§ 82} I BGB; Gefährdungshaftungsgesetze). 
Durchgängiger Zweek dieses »Sicherheits rechts« ist die Verhütung vOn Schäden für 

Mensch und Natur. Instrumentell handelt es sich um ein policy mix aus gesetzes
zweckorientierter Planung, präventiver und reaktiver öffentlich-rechtlicher Kon

trolle, zivilrechtlicher Hafrung und VersicherungSl. Während Planung und Zulas

sungsentscheidung ex ante ansetzen, wird durch Anlagen- und Nachmarktkontrol.le 

sowie Hafwngsrecht ein ex post-Zugriff ermöglicht. Haftung und Versicherung 

kommen hierbei Doppelrollen w. Zum einen geht es darum, durch Haftungsregeln 

und der Schaffung risikogerechter Versicherungspolicen einen Anreiz zur Verhütung 
von Schäden zu schaffen, zum anderen um einen Ausgleich für gleichwohl eingetre

tene SchädenH . Insgesamt ist im .Sicherheitsrecht« eine (durch die EG-Regulierung 

noch zunehmende) Tendenz zu beobachten, imperative Anordnungen mit privat(so

zial- ')autonomen Prozessen und Organisations- sowie Kooperationsanforderuogen 

zu koppeln. Gegenwärtig zeigt sich das folgende Bild, das an dieser SteUe allerdings 

our in seinen instrumentellen Umrissen (und unter weitgehender Ausblendung der 

SO Zum historischen Hmu~'rgrund der Einfuhrung der gesetzlichen Unfallversicherung ClW:t: G. Wagner, 
Kollckli \'c$ Ulllwclthafwngsrechc auf genossenschaftlicher Grundlage, Berllll [990, S. 54 Fr. 

5 I VgL d:l:LU Sc. Meder. Zur Bedeutung von Risi_ko als Kriterium priv31(echdicherZurcchnung, Ms. Frank
furt/M o 1991, der Schuld und Risiko als G(gens.uzbct;nffe anal}'sil'rl unJ auf den 7.wuchl'n ~citlich 
erfolgten Bedeutungsverlust der Vl·rschuldensbtegorie hinwc:isL 

51 Vgl. da," O . Renn!]. Kai, ('990) (Fn. H). S. 60.6, r.: K.-H . Ladeur. UTR 5 ( '988). )0 5. )09. 
53 Vgl. G. Bruggemeiu, UntcmehmenshaJrung fur .. Umweltsch aden .. im deutschen Recht unJ nach EG

Recht, Ms. Bremen 1991, S. 7 (erscheint in fS G. Jahr, 199J). 
54 Diese Doppdfunktlon Ist im juristischen Schnfnum aJll'fdmgs immer noch nicht kQnsentlert. Die h.M. 

halt n:H:h wiE! vor daran fl'SI, Jaß Haflllllgsrcge.' ln primar eine AusgJeichsfunktion zukomme; vgl. dazu 
etwa J. Esscr/ E. Schmldt, 5chulJrecht AT, 6. Auf!. (1984), § JO JT. 
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EG-Einflüsse) skizziert werden kann. D as Ausmalen der Einzelflächen muß einer 
späteren Abhandlung vorbehalten bleiben: 

2. I »Risikoplanung« 

a) Al/gemeines - Planung als Handlungsinstrument des Staates ist in bezug auf di e 
Zulassung von Risiken lediglich partiell rechtli ch vCr<lOkert worden. Das liegt zum 
einen daran, daß Planung in unserer Gesellschaftsordnung vOn vornherein nur auf 
raumbedeutsame Vorhaben (meist des Staates: Fachplanungsrecht) beschränkt war, 
bei Technikentwicklung, Anlagenbau, Stoff- und Produktentwicklung hingegen -
sieht man von den rechtlich unverbindlichen »Plänen« der Technikforsehungsfärde

rungspolitik ab - keine Rolle spielte. Mittlerweile wird das Planungsinstrument aber 
vereinzelt über die Beanspruchung des Bodens hinausgehend für elne umweltme

diale Bewirtschaftung eingesetzt" (z. B. Wasserschutzgebietsausweisungen - § '9 
WHG, Naturschutzgebietsausweisungen - § '} BNatSchG, Schongebietsfes tsetzun
gen gern. § 49 BImSehG). Anteil am Stufenbau der Risikoregulierung nimmt diese 
Form VOn Umweltplanung allerdings nur in eingeschränktem Maße, nämlich wenn 
es ihr darum geht, ein System vorsorgender Beobachtung zu errichten. 
b) antizipative VmweLtplammg - Ein Beispiel für diese Art von antizipativer Um
weltplanung ist der (nichtqualifizierte 56) Luftreinhalteplan gern. § 47 BImSehG. 
Luftreinhaltepläne müssen bzw. dürfen (sog. Vorsorgeplan, § 47 S.}) unter be

stimmten Voraussetzungen für sog. Belastungsgebiete (§ 44 BlmSchG) aufgestellt 
werden und sollen Aufschluß geben über die weitere Genehmigungsfähigkeit neuer 
technischer Anlagen im Untersuchungsgeb iet, über die Notwendigkeit nachträgli
cher Anordnungen uswY, gehen also konkret-individuellen Risikoentscheidungen 
(Zulassungen, Überwachungsanordnungen) VOraus. 
c) VmweltverträgLichkeitspri;'[ung (VIIP) - Umweltplanerische Elemente enthält 

auch die UVP, obwohl sie eigentlich erst auf der Zulassungsebene (Fachplanungs
recht - PlanfeststeUung58 ; Anlagengenehmigungsrecht: Eräffnungskontrolle 59 ) an 
setzt. Bci der UVP handelt es sich um eine rechtlich vorgeschriebene umfassende 
Risikoanalyse der Auswirkungen (Normal betrieb und wohl auch Stärfall60

) be

stimmter (stets raumbedeutsamer) tcehnischer Vorhaben auf t. Menschen, Tiere und 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, einschließlich der jeweiligen 
Wechselwirkungen, sowie auf 2. Kultur- und sonstige Sachgüter (§ 2 I UVPG). Sie 
mündet in eine Risikobewertung, deren Ergebnis bei der Entscheidung »nach Maß
gabe der geltenden Gesetze« zu berücksichtigen ist (§ 12 UVPG). Mit der UVP wird 
bezweckt, Zur wirksamen Umweltvorsorge die Umweltauswirkungen (Risiken) ei
nes Einzelvorhabens frühzeitig abzuschätzen und zu bewerten, um dieses Ergebnis 
für den behördlichen Entscheidungsprozeß über die Zulassung eines Vorhabens 

55 Siehe etwa M. KJocpfer, U mwchrtcht, Munchen 1989. § 4. Rdnr. u f(. 
56 D. h. lediglich BinnenwIrkung entfaltenden Plane ; im Gegensatz. duu du: .lllgemcinvcrbmdlithcn qua

lirll.lerten Pl3ne. die regelmaßig in der Rechtsform einer Rcchtsverordnung (so die Schutzge-bietsfestset· 
zung gern . § 49 BlmSchG), einer Satzung (so die Bl'bauungsplane-, § 10 ]jauGB) oder eines 
Verw3lrung~Jkts (Plan feststellung, siehe F:tchplanungsgcs('(Zc) ergehen; vgl. etw.,l M. Kloepfer (Fn . 55), 
§ 4. Rdnr. 11. 

U Ausfuhrhch dazu H.-H. Trute, Der Luhreinhaheplan als regionales Vorsoq;ckonupt, NuR 1989, 
J7oif. 

58 S;chc § '7 I S.2 BFStcG; § '4 I S. 2 WHG ; §)6 I S. 2 Bundesbahn<';; §.8 I S. 2 PD,fG; § 6 I S.2 
LuftVG. 

59 § 3 I i.V.m . § 4 UVP-Grsct"l.j siehe d.'l.niber hinaus auch §§ 7 I, 9, 18c, 19b 111 WHG und § 8 X 
BNotSch G. 

60 Vgl. dazu E. Gassner, Die Gt'nehmiguilg von Projl'kt~'n, in: C. C:ulsen (Hrsg.), Umwcltsch3den, Harn
burg [992, 47. 55 · 
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IJ6 fruchtbar machen zu können. Zugleich werden wegen frühzeitiger Unterrichtungs
(§ 5 UVPG) und umfassende r Mirwirkungspflichten (§ 6 UVPG) des Vorhabenträ
gers auch schon Auswirkungen auf den Entscheidungsprozeß eines Vorhabenträgers 
erwartet. Die Umweltverwaltung erhofft sich insoweit eine »ökologische Selbstkon
trolle« des Pro;ektuägers·'. 
In vielerlei Hinsicht werden die Risikoabschätzung und die -bewertung der UVP 
parallel laufen mit den Abschätzungen und Bewertungen der Zulassungsvorausset
zungen der einzelnen Fachgesetze. Da diese aber sehr oft lediglich einen medialen 
Umweltschutz bezwecken und nur ausschnittartig Schutz gewährleisten sollen, 
dürfte die UVP-Abschätzung und -bewertung wegen ihres umfassenden und inte
grativen (Wechselwirkungen berücksichtigenden) Ansatzes über diese Anforderun
gen hinausgehen". Die UVP erweitert somit das bisherige Instrumentarium der 
Risikoregulierung um ein zusätzliches abwägendes Element . Die rechtliche Absiche
rung der getroffenen Feststellung läilt freilich noch auf sich warten·). 

2.2 Eräffnungskontrollen, Standards .. nd Informationsgebote 

a) Gmndsätzliches - Zum klassischen Instrumentarium öffentlich-rechtlicher Si
cherheitsgewährleistung gehören Eröffnungskontrollen bzw. Ge- und Verbote so
wie Standardsetzungen außerhalb von Zulassungsverfahren. Die materiellen Anfor
derungen einer solchen Steuerung der Zulassung von Risiken sind mittlerweile 
erheblich durch die Ansätze des risk asscssmcnt beeinflußt, also gerichtet auf eine 
vorweggenommene umfassende Reflexion möglicher Schadenspotentialc. Darüber 
hinaus zeigt sich in diesem Bereich partiell auch, daß das Recht begonnen hat, ein 
Bewußtsein für Ungewißheit zu entwickeln. Resultat dieses Prozesses ist [. die Zu
nehmende Unbestimmtheit der gesetzlichen Normierung von Schutzerfordernissen 
(paradigmatisch: Verweis auf technische Standards), 2. die Erweiterung des Kon
zepts der Gefahrenabwehr durch Vorverlagerung von Eingriffsmöglichkeiten, insbe
sondere den (partiellen) Einbau vOn Vorsorgemomenten und Strukturen der 

6r Vgl. E.GotSsner (1992) (fn. 60), S. 54. 
62 Selbst in b<::r.ug auf die Zulassungsvofaussct1.:ungcn d~'~ BJn1SchG wird der uvr wegen ihrer im('~rat i· 

ven Sloßri.:htung verbreitet noch ein »Mehrll an Risikolbsch:llz'ung zugcstJ.nden; vgl. etwa W. Erbguth, 
D3.s UVP-GC:Sct7. des Bundes - Regelungsgehah und Rechtsfragen, Die Verwaltung 1991 , 28;. )06f.; 
a.A. K. Lange. Rechtsfolgen der Umwehvenragl,ichkeitspnirung für die Genehaugung oder Zulassung 
eines Projekts, D6v 1992,780,784 , 

6} Es wird dan.iber gtst rinen. ob die gcsctzJiche Ausgestaltung der UVP ( .. nach Maßg;1be der GeselZe .. ) es 
t,1.[sachlich ermoglicb(, das UVP~ Ergcbl'lis in der jeweiligen Zubssungscnm.:hcidung 4U berucksichligen. 
Keine rechdichen Probleme durften bei Fa.chplanungsentscheidungen oder der ßcbauungsplanung em
stehen: Das Ergebnis der UVP kann als ein weiterer Belang in die pbnerische Abwägung eingestellt 
werden und tu einer Ablehnung der Planungsentscheidung fuhren, wenn dieser Belang andere Belange 
uberwiegt . AhnIich ist es bei Genehmigungen mir plancrischem Einschlag, wie etwa der iuomrcchdichcn 
Genehmigung. Rechtliche rroblcme bereiten nach der gegL'nwartigen Fassung von § 12 UVPG demge
genuber die sog. gebundenen Genehmigungen, weil sie von ihrer rechtltchen Konstruktion her gar nicht 
2.ulassen, das UVP-Ergebnis entscheidun~s-wirksnm zu berucksiehtigen. Erheblich wird dIeses Problem 
insbesondere im Zusammenhang mit der immissionsschurzrechdichen Genehmigung, die von der h.M. 
immer noch als eine gebundene Gent:hmigung angesehen wird (Vgl. dazu etwa ehr. Gusy, Vom UVPG 
zur UVP - Mehr fragen als Antwort"n?, Jahrbuch UTR '99' (l.,;TR 15), }, 6). Ob die Vorgaben des 
UVP-Gesetze.s diese Qualifizicrunt) erschunenl konnen, ist fraglich. Jt:denfalls die VCTWaltung.svor
schriften dt's UVPG, die mittlerweile Ln einem Referenten-Entwurf vorliegen, scheinen da\'on :J.usl.uge
hen, daß die VVP-Erfordcrnisse das Verstandn!s der Zulas.sungsvoraussec2.ungen beslehender Fachge
setzt verändern konnen (ßT-Drs. ll/52J2, S. }t). Sollte sLch eine solche interpretative Öffnung nicht 
durchsetz.en, muß auch insowcn befurchte( werden, d3ß die Sundesrepublik Deurschland die europa
rechtlichen Vorg"ben nlchr korrekl cransfonniert hat ; vgL dazu und zu mcigh(hen Folgen etwa 
G. Winter, Die Vcreinbnrkeit des Gesetzentwurfs der Bundesregierung uber die Umwdtvenraglich
k~itsprufung vom 29.6.1988 mit der EG-Ri chllinie 8S/ }}7 und die Oireknvirkung dieser Richtlinie, 
NuR '989, '97ff. 
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Sammlung und Aufbereitung von Risikowissen sowie 3. die Einräumung eines 
.. Standardisierungsspielraums. für die Exekutive (Befugnis zu r Normkonkretisie
rung)6 •. 

zu 1) Die Unbcsrimmtheit war die notwendige Reaktion auf das Bedürfnis! den Fortschrin der 
Erkennrnis gleichsam dynamisch zur rechtlich vorgeschriebenen Anforderung zu machen. Ver
bunden ist damit zwangsläufig der Wechsel vom bloßen Gesclzesvollzug zum Gts taltun gs
auftrag (5. u. zu 3), der großen Teils durch Rückgriff auf .. Technische Regelwerke« erfüJlt 
wird. 
zu 2) Die Erweiterung der Gefahrenabwehr war die notwendige Reaktion auf die Schwierig. 
keiten der klassischen Gcfahrenprognose bei komplexen Sachverhalten. Nunmehr besteht die 
Aufgabe der Verwaltung auch in der Schadensvorsorge (AtOmrecht"), der Vorbeugung des 
Entstehens von schädlichen Einwirkungen bzw. Gefahren (Chemikalienrecht"; Gentechnik
recht"), der Verhinderung erheblicher Nachteile und erheblicher BeläStigungen (Immissions
schutzrecht") oder schlicht der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen (Immissions
schutuecht69). Nicht mehr die Gefahrenprognose im polizeirecht.lichen Sinne (das erfahrungs
gestützte Wahrscheinlichkeitsuneil) besti mmt die Anforderungen, die an Anlagebetreiber und 
Produz.enten gerichtet werden, sondern das, was nach dem Stand der wjssenschaftlichen Er
kenntnisse für erforderlich gehalten wird (so erwa im AtOm- und Gentech nikrecht)l' bzw. 
tecbnisch möglich ist (so im Immissionsschutzrcchty' . Insbesondere das gefahrellunabhängige 
Vorsorgegebot des Immissio nsschutzrecht tr:igL deutliche Züge ei nes rechtlichen Bewußtseins 
für Ungewißheitssituationen: Im Wissen, daß jede SchadStoffbefrachtung der Luft ein Risiko
faktor ist und im Wissen üb. r die Unmöglichkeit einer Schadensprognose (U ngewißheit), soll 
alles getan werden, was technisch möglich ist. 
Die Gewinnung von Rjsikowissen wird zur unverzichtbaren Voraussetzung materieller Ent
scheidu ngen. Dem entspricht die nahezu durchgängige Inkorporierung von wissenschaftlichem 
Sachverstand für die Sicherheitsbeurteilung7l ebenso wie die vielfältig vorgesehenen Beteili
gungsrechte Driuer7J . 

zu J} Die Einräumung eines Standardisierungsspielraums durch die Rechtspr<Ul.is ist sowohl 
Reaktion auf U ngewißheit , als auch auf Probleme der Konkretisienmg m3tericller Gene ral
klauseln: Risikoemscheidungen sind wissensabhangig und (eng z.usammenhängend dJmit 
auch) zeilabhängig, Sie erfordern komplexe Bewertungen, die wegen der Begrenztheit des je
weiligen Wissens die Vorstellung einer einzigen ricbtigen Entscheidung von vornherein als 
illusionär erscheine n und eher an einen Gesraltungsauftrag den.ken lassen. Hier soll der Staat
lich e Bereich entscheiden ) der näher dran ist. Ihm soU die Befugnis zur Normkonkrelisierung 
zukommen. Das ist praktisch einleuchtend . stimmt aber zugleich bedenklich, und zwar weni
ger deshalb, weil hier eine Ausweitung der Befugnisse der Verwallung zu Lasten legi:ilaliver und 
judikativer Entscheidungen erfolgt ist7\ sondern vielmehr deshalb, weil zumindest die Gefahr 

64 Diese wird mittlerweile c:x pli ..;1t fur die sicherhei tslech:'1ischcn )o Richtlinieno!< im Aromrccht 7.ugesun
dcn; vgl. BVerwGJ:. 72, )00, 316. J2.0 - Wyhl. Gleiche.s wird in der Literatu r :luch fur lhe TA Luft 
vertreten; .... gl. dnu M. KJoepfer. Umwc!trccht, § 7. Rdnr. 36. Siehe zum ~3m~en statt vieler R. Breucr, 
Die irnernationale Oru:nrierung von Umwelt- und Tcchniksu.ndard :; im deutschen und eu ropi:iischen 
Recht, Jahrbuch UTR '990 (UTR 9), 4). 4'1. 

6) Siehe § 7 I Kr. ) AtG. 
66 Siche § , ehemG. 
67 Siehe ~ 1 ( jenTG . 
68 Siel" § 5 I :-lr., BImSehG. 
69 Siehe § 5 I Nr.l BImSl:hG. 
70 V~I. {ur das Atomrecht: BVerfGE 53. )0, 59 - \ tUJhC'1fll-K,lrlich, 
7' Be'logt:n auf Vorsoq;eanforderungen (slehc § 5 I Nr.l 81mSehG). 
7' Siehe nur § 4 GenTG; §)) V PfiSchG; § 4. GcfS,V; § '5 VI AMG; § '4 IV G,wO. 
7J Siehe etwa § 10 ßImS;.;hG i.Y.m. der 9.BlmSchV; §7 JV ArG i.Y.m. der Atomrechdichen Verfahrens

verortlnlln~en; § 18GenTG. 
Die Vl·rhrcitcrung di.' r Datenba~ is fur eine s:h:h:lngL'messene Eflt'.icbcldung ist selbstverSllndlich nicht die 
einzige Funktion der bHendlchkeitsbft\.'iligung. 

74 Dazu instruktiv R. Pit!.ch;J~. Die Bew1ihi).;ung der wissrnsch:tftlichcn und technischen EntWicklungen 
durch das Verwaltungsrecht, obv 1989. 785, 789 H. und U, Di Fabio, Komplexc::s Verwaltungshandeln 
und juri);tische Dogmatik, in: lt A. Lorz./G. Dc\,cnter u. a. (Hrst.), Umwelt und Recht. Stuttgart 19.91, 
9, '4 H. 
Ohnehin muß mittlerweile von einem polyzentrischen System der Rechuerz.eugung ausgcg,1ngen wer
den; vgl. dnu W. Brohm, Vcrv.'3hung und Verwaltungsgerichtsbarkei t als Steuerungsmechanismen in 
einem polyzentrischen System der Rcchtscrz.cugung, DÖV 1987. 2.65 fL; ders .. SilU '2tive Ge.l:etz.esanpa~
sung durch die Verwaltung, NVwZ 1988, 794 H. 
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IJ8 njcht von der Hand zu \VciS('n ist, daß Risikoentsc heidungen wegen des hohen KOOpl'rations ~ 

bedarfs der Verwaltung faktisch allein der "Herrschaft des Ingenieurwissens. (R. Wolf)" b7.w. 
allgemei_ner gewendet: dem Expertenwissen überantwortet werdcn76. Genau das aber reicht 
angesichts der Kritik an der konventionellen Risikoanalyse nicht mehr aus. Gefordert werden 
insbesondere prozedurale Vorkehrungcn77 bzw. eine rechtliche Sicht weise der Standardbil
dung, die die Offenheit dieses Prozesses nicht gleich wieder zurücknimmt7li: . Statt Normkon
krctisierung sollte desha-'b von Gestaltungsbefugnis gesprochen werden. Letzteres legt es nah e, 
eine gerichtliche Kontrollkompetenz anzuerkennen, die ähnlich der des Planungsrechts ist. 

Im Hinbl.ick auf die Intensität der rechtlichen Kontrolle technischer Risiken lassen 
sich unterscheiden79 : Anfo rderungen außerhalb von Zulassungsverfahren (Ge- und 
VerbOleso bzw. Standardvorgabens,) (b), AnzeigepflichtenS' (c) lind Genehmigungs
vorbehalte (Kontrollerlaubnis)s) (d). Eine instrumentelle Sondcrstel.lung nehmen 

Informationsgebote und -angebote ein (e). Sie haben ihren Platz insbesondere im 
Produktsicherheitsrecht und sollen im Bereich unvermeidbarer bzw. erlaubter Ri si
ken private Ri sikoentscheidungen ermöglichen. 
b) Sicherhei15anforderungen außerhalb von Eröffnungskontrollen - Soweit im Tech
nik-, Umwelt- und Produktrecht keine förmlichen Eröffnungskontrollen vorge
schrieben sind , werden rechtliche Anforderungen gestellt, die den Betreiber 
technischer Anlagen bzw. den Hersteller von Produkten auf die Gewährleistung von 
Sicherheit bzw. die Einhaltung von Sicherheitsstandards verpflichten und den Staat 
auf eine Überwachungsfunktion beschränken _ Diese Form der rechtlichen Kontrolle 
wird gewählt, wenn die Technologie im großen und ganzen bekannt ist und die 
Risikopotentiale begrenzt sind bzw. Eröffnungskontrollen nicht praktikabel er
scheinen!'. Sie prägt relevante Teile des Rechts der überwachungs bedürftigen Anla
gen (früher § 24 GewO; jetzt § 11 GSG) und der technischen Gebrauchsgüters! und 

75 R. Wolf, Zur Anliquierthcll des Rechu in der Risikogesellsdl:lh, Lcvi:\tllJll 19S7. lS7. }65. J77. 
76 Kritisch dazu R. Wolf, Levi:lthan 1987. lS7. }65 H. ; D . Mur~wi('k, Die BewJlt.igung der WIs.s.l'lI sdt.llt1l

ehen und technischen Emwicklungen durch das VcrwallUngsrecht, VVDSrRL 48 (198~). 2-:;7 , 118 tL 
Ausfuhrli eh zu den RCc!llsproblcml'n U. 1)i f"bio, VClwallUngscnlscheidung durch externen Sachver
s1and, VerwArch 8. (1990), 19.h 209 fr. 

77 Dazu R. PiLSchas, DÖV T~89, 78S, 794 H. ; siehe auch R. Maymz, Entschcldungsprobl("mc bel der Ent 
wicklung von Umweltstandards , Die Verwalrung 1990, IJ7ff.; v. Lcrsna, Verfahrc.nsvorschlage fur 
um~eltrec hrJi ch e Grcnl.wertC , NuR 1990, 19} ff. 
Zur verfa .~sunssrt:chtl.ichtn Begrundung verbhrel1srechdicher Abslcherungen G. Lubbe-WoIH, Verfas
s ungs rechl~ch e Fragen der Normsetl.ung und o rmkonkretisitrung Im Umwdm:cht, ZG 1991, 219, 
242 H.; E. Denninger, Vcrt"ilssungsreehdiehc Anforderung(-11 an die N ormselzung im Umweh- und 
Technikrl'c\ll, Badl'll Baden 199:). 

78 Sicht' Cl~a dit, vl'r5chicdel1l'u Vor.~i:hb.ge von K.-H. Ladeur, d:ts Modell der plancrischen Abwlgung im 
Bau· und Fachplanungsn'chr fü r die RislkoreguLenJOg fruchtb ar "t u Jl) ~\l'hen , 2. ß ... Praktische Ver
nunft " im Atomrecht, UPR 1986, }61, }69 f., und in\"besondcre ,,7um pJanerisehen Charakter der 
[cchni~chen Normen im Um~ellTecht (o , UPR 1987, 253 H. 

79 Sieht· ('lW;l]. lpsen, DIC' Bewaltigung dei wisstoscluftlichen und technischen Entwicklungen durch das 
Verw.ltungmcht. VVDStRL 48 (1989),177. 170ff. 

80 Z. B. die Errlt:htungs- und BClTit:bsptlichrcn gern. § 11 BlmSchG und das Verbot , Lebensmittel her7.u
stellen, derl' n VCfzthr geeignec ist, die Gesundheit zu .~chadlgen, § 8 Nr. I LMBG. 

SI Z . B. die Bcsc-haffenheitsan fo rderungen gern. § } 1 GSG oder die Anforderungen gern. der Rechlsver
ordnungen aufgrund § 2} ßlmSchG bzw. § 24 Nr. 3 GewO. 

81 Z. B. die Anmeldepflichten gern. § 4 ChcmG. 
8} Hier konnen wiederum uOlcrsclucden werden: anlagenbezogcne GcndlOli~ungen, z. B. § 4 I BlmSchG, 

§ 7 I AlG ; swffbczogenc (§ tT 1 GcfStV, § 11 I Nr. I i. V.m. § 11 I Nr. ta LMBG) und eng lI;lmlt 
zusammenhängende gcf:thrstoHproduktbczogene Zulassungen, :G. B. § I' I S. I PflSchC, § 2.1 AMG; 
produklserienbczogene Zula.",sungcn, z. B. die Typcngcnchmigung fur Kraft bhr7.euge gern. § 2G 

StVZO. 
84 Oft bedien[ man sich aber dts (Gene.hmigungs ~)lnSlrumen(s der Bauart z.ubssung, 7,. B. bei C;:.l~druck

beLältcrn (siehe § 11 Drt~c::kbt'hV) . 

85 Daran ändert aurh die neue EG-Produklslchcrhciunchtlinlc v. 19. Juni 199 2 (AB I. 199 2, L 228, 24) 
n.ichrs. Die RL wird allerdings Änderungen des GSG notwendig machen. Siehe z.um Inh.dt der RL et~a 
H.-W. M1CkJit·l., Die Richtlinu.' ubcr die a.llgememe Produkrsicherhclr \10m 29. 6. 1991, VuR 1991, 
,61 ff. 
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ist (bislang86) gekennzeichnet durch generalklauselhafte (und damit die Dymanik der 
Erkenntnisse rezipierende) Vorgaben, deren Konkretisierung sich maßgeblich in pri
Vater (und nur sehr eingeschränkt in sozialer) Autonomie" vollzieht, d. h. der 
Anlagebetreiber bzw. Produkthersteller hat selbst dafür zu sorgen, daß seine Akti
vität nicht ZU Schäden führt. Der Staat bleibt im Rahmen seiner Übe""achungs

pflicht zum Eingriff befugt, wenn die Anforderungen nicht eingehalten worden 
sind88

. 

Auch außerhalb von Eröffnungskontrollen orientiert sich die Sicherheitsbeurteilung 
mittlerweile nicht mehr ausschließlich am Maßstab der tradierten Gefahrenabwehr. 
Deutlich wird das insbesondere durch den Rekurs auf technische Standards im Pro
dukt- und Anlagenrecht, die sicherstcllen, daß gefcstigte FortSchritte der Sicher

heitstechnik (Qualitätsaspekt) gleichsam autOmatisch geltendc Sicherheitsanforde
rung sind. Im Recht der überwachungs bedürftigen Anlagen dominiert allerdings 
noch die vergleichsweise statische Formel von den .. allgemein anerkannten Regeln 
der Technik«. Die (für die Anwendung dieses Standards notwendige) Konkretisie
rung ist dabei in erheblichem Maße faktisch (nicht rechtlich) in private Hände gelegt: 
Die Technischen Überwachungsvereine und private Nortnungsverbände spielen eine 
wichtige Rolle im Prozeß der Statuierung .. Technischen Regeln « durch die Techni
schen Ausschüsse (§ I I IV GSG). Die Normungsverbände sind darüber hinaus 
explizit .. Normgeber«, soweit in den .. Technischen Regeln« schlicht auf technische 
Normen privater Nortnungsverbände (DIN, VDI) vef'>.'iesen wird 8,. Die EG-Regu
lierung zur Produktsicherheitltechnischen Harmonisierung wird hier gewisse Ände

rungen bringen, insbes. die Generalklauselpolitik einschränken (Stichwort: .. Neue 
Konzeption«)90. 

c) Anzeigepf/ichten - Eine erste Form der Eröffnungskontrolle stellt die Anmelde
pflicht in ihrer Konzeption als Genehmigungssurrogat dar". Diese Kontrollform 
wird in dem hier interessierenden Zusammenhang insbesondere im Gefahrstoffrecht 
eingesetzt, weil hier wegen der Heterogenität der Anwendungsmöglichkeiten und 
-mengen" Genehmigungen wenig sinnvoll erscheinen. Mit der gefahrstoffrechtli
chen Anmeldung sind Informationspflichten verbunden (§§ 6 H. ChemG), die den 

86 Die EG·Regulierung :tuf der B::tsis der sog. neutn Konzeption 1.ur technischen Harmonislerung und 
Normung (ABI EG C 1)6 v. 4.6. 1985) wird zumindest im Produkt~id1erhei[srecht zu einem verander
[en Regullcrungsmuster fuhren. Nach der »Neuen Konz:eption <t sollen in den EG-Richdinien die 
»grundlegenden Sicherhcilsanfordcrung~n" festgelegt werden, deren jeweilige Konkrcti~ierung den 
e~\ropaischen Normungsverbanden uberlasscn wird. Bloße Generalklauseln werden im Produktsicher
heitsrecht nicht mehr gcnugen; die recht.lichen Vorgaben mussen spezifiziert sein; vgl. da7.u etwa 
J. Falke, Technische Normung in Europa: Zieht sich der Sta:H wirklich zuruck?, in G. Winter (Hr,\g.), 
Die Europaischen Gemeinschaften und dJS üffc:ntliehe, ZERP-Diskussionspapier 7/91 , S. 79 H,; siehe 
auch Fn. 82. Zu moglichen Einflussen :\uf d :1S Anlagenrecht vgl. S. Krieger, Das technische Umwcltrecht 
der Gemeinschaft nach der .. Neuen Konzeption «, UPR 1992, 401, 404f. 

87 Gemeint .ist damit die Standardkonkrelislcrung durch private Normungwerbande bl,'(\,'. suadieh einge
Sel~L.te Expcrrenausschussc. Fakt isch handel! e~ sich dabei immer noch fast :lusschlH:=ßlich um Grt'mien 
der beteiligten Wirtschaftskreise und nicht um Foren, in denen sich sQziaJe Autonomie cnualten 
kann. 

88 Siehe etwa die speziellen Eingriffsbefugnisse in den Rechtsverordnungen gem . § 24 GewO (§ 1I H. 
GS<";). In Ermangelung spezieller Ennachligungen kann auch :\uf die poIl7_t:iliche Gcneralk(;wse! zu~ 
ruckgegriffen werden. so etwa im Lebensmittelrecht. 

89 Ausruhrlich ~ur Rl'gelungstcchnik im Recht der uberwachungsbedurftigcn Anlagen P. Muburgcr, Oie 
Regeln der Technik im Recht. Köln u.a. 1979. S·58ff. ; E. Hauck J GewArch 1987. 145, 147H. 

90 Sidtc rn. 85 und 86. 
9' Das Recht kenm A07.Cigcpfilchtcn auch in .:mderen Zusammenhangen. 7.. B. die Storfallanzeige gern . 

§ J' S,orhllVO bzw. §}6 S,rlSchV. 
91 Vgl. K. -H. Ladeur. Risiken (ur den Naturhaushalt im POan zenschut7.recht - Zum Einbau von Lernfa~ 

higkcJt in das Umwehrcchr. in: E. Rehbinder (lir55;.). Bremer Kolloquium zum Pflan l.CIlSchull., 
Dusscldorf '991, S.165, 167. 
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Anmelder zu umfangreichen Stoffprüfungen verpflichten und ihm auf diese Weise 
implizit Risikoabschätzungen vorsc hreiben. Die Informationspflichten dienen dazu , 
die Behörde in die Lage zu versetzen, Entscheidungen über Schutzvorkehrungen 
(Befugnisse der Anmeldeste!le gern. § 11 ChemG) bis hin zum Stoffverbot treffen zu 
können (vcrgl. Ermächtigung in § '7 ChemG und GefStofN). Ermittlungen zur 
Aufbereitung von Gefährdungspotentialen sind hier in erheblichem Maße auf die 
Anmelder verlagert. 
d) Kontrollerlaubnisse - Kontrollerlaubnisse sind das Rückgrat des Sicherheits
rechts. Sie dominieren im Anlagenrecht9l lind im (sonstigen) Umweltrecht'" sind 
aber auch im Produktsicherheitsrecht9S verbreitet. Teilweise kann noch zwischen 
traditionell gefahrenabwehrenden und risikovorsorgenden Elementen der KontrolJ
erlaubnis unterschieden werden". Häufig verschmelzen die Anforderungen aber 
auch dergestalt, daß eine Aufspa ltung künstlich erscheint (Atom recht, Gentechnik
recht). Nahezu durchgängig ist zu konstatieren, daß die Gefahrenabwehr einer 
weitergehenden Risikoentscheidung gewichen ist . Bei der Zulassung neue r Techno
logien und exponierter Gefahrstoffprodukte, wie etwa der atomrechtlichen und der 
gentechnikrechtlichen Genehmigung sowie der Arzneimittel- und Pflanzenschutz
mittelzu!assung beruht die Zulassungsentscheidung auf vorhergehenden Risikoab
schätzungen und -bewertungen, die maßgeblich durch Einbeziehung wissenschaftli
chen Sachverstandes gewonnen werden9'. Gleiches gilt für den gesamten Prozeß der 
Grenz wertfestlegungen98 • 

e) »Risiko-Information - Informationsgebo te begegnen uns im Rahmen der Zulas
sungsentscheidung insbesondere in Form von verwaltungsrechtlich vorgeschriebe
nen Kennzeichnungspflichten (sog. Negativkennzeichnung)9'. Hingewiesen sei etwa 
auf die primär gesundheitsbezogenen Kennzeichnungsvorschriften des Lebcnsmit
tel-'~ und des Arzneimitte!rechts (§§ 10-12 AMG ), aber auch auf die primär 
umweltschutzbezogenen Kennzeichnungspflichten des Wasch- und Reinigungsmit
telgesetzes (§ 7 WRMG) wie des Gefahrsto ffrechts (§§ 4 ff. GefahrstofNO i.Vm. 

§§ ') und '4 ChemG.). 

9> Z . B. § 4 I BImSehG; § 7 AIG; § 8 I GenTG; § '0 J DampfkV; § 26 D,uckbchV. 
94 Z. B. § 2 I WHG; § '4 r GenTG. 
95 Z. B. § " I S. I PfiSehG; § 21 AMG. 
96 D~ut1ich erkenn baI" ist das im Immissionsschutzrecht, wo die Genehm.igung zum einen daran gekoppelt 

iSt, daß . schad llChe Umwehei[lwirkungen « nicht hervorgerufen werden konnen (§ 6 Nr. I i.V.m. § 5 I 
Nr. I BImSehG) und darüber hinaus ,.Vorsorg4.' gegen schäd liche Umwcltcinwlrkungcn getroffc:n wi rd, 
u'lSbesondere durch die dem SI:mcl der Technik entspr~c henden M3ßnahmen zur Emissionsbegrenzung« 
(§ 6 Nr. I i.Y.m. § j J Nr. 2 BlmSchG). Der Gdahrcnabwehrdieneo hier beisp iel wclse die Vorgo.\ben der 
StorfallVO, die unter anderem eine bestimmte Sicherheitsauslegung vorschreiben , oder dIe TnHTussions 
grenzwerte der TA Luft. VorsorgCl.'t~men(e manifeslleren sieh insbesondere in den Emissionsgrenzwer
ten Jcr TA Luft. 

97 Bci ~pldhaft sei auf die ,)Zentrale KommiSSIon rur die Biot()gische Sicherheit .. Im Genrcchnikn:\-hl (§ 4 
Gen TG), die R~akwrsicherheitskommisslon und die Strahlcnschutzkommis-s lon im Atomrecht (so ll In 

einen neu zu schaffenden § 20a im Rahmen der beab:;ichtigten AtG-Novclle nunmehr expl izit gcset7.lich 
verankert werden; vgl. dazu R. Wolf, Zum Refcrenten-Entwurf 7.ur Änderung des Atom ge:sctl.es. ZUR 
199J, 11. 17) sowie den Sachverst:indigen3usschuß Im Pflanzenschutzrccht (§]J V pnSchG) hingcwit·
sen. 

98 Vgl. "'.u den Strahlenschu!zgrem.wen(,'n des Atomrechts: H. W. Levi, NalUr\V1 SSl'n:- ~' h:"lldiche Aspekle 
\'on Grenzwerten, Jahrbuch liTR 1992 (UTR 17), IJ5 H. Zu den immlssions!>chuluechdichen Grenz.
werten Stall vieler K. Hansmann, Zur Problem:nik der Festse(ZllOg von Immissionsgrenzwerten, FS 
Sendlcr (1991). 28h :!5)OfI. Zur Grenz.wcnfindung allgemein etwa B. Ze';l:hmar-LahI/U. L3hl. Wie wis~ 
senschaft"cb ist die Toxikologie - Zur Problemati k der Gn.!n7.wertfLndung, ZN 19S7. 4J H. 

99 V~l. dazu H.-W. Schlffer/K. Delbrück, KennzeIChnung als InStruIII(,'n! des produktbe'wgl:nl:n Umwelt
.~chu n.es, DB 1991, 1002. 

Die regelmäßig freiwilljge Posilivkcnn'L.t"ichnung (Umweltengel. sonstige Gutcsiegcl u. il.) soll hier außer 
Betracht bleiben. 

100 Z. B. Ermächtigung in § 9 J Nr.5 LMBG (Ermachtigung. (ur bestimmte Stoffe Wamhinweise oder 
sonstige warnende Aufm3chungen vorzuschreiben), Kennzeichnung der zugelassenen Zusat-zs loffc gern 
§ 16; Warnhinweis bei Tabakprodukten gem. § Ja TabakVO. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-2-125
Generiert durch IP '3.145.155.214', am 09.05.2024, 05:46:02.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1993-2-125


2.J Risikosteuerungsinstrttmente nach der Zulassungsentscheidltng, insbes. 
staatliche Nachrnarktkontrollen ,md Informationsrecht 

a) Direkte Steuerung - Genehmigungsvorbehalte, Ge- und Verbote, Schutz- und 
Vorsorgestandards sind rechdiche Antworten auf das Risikoproblem, die ex ante 
sicherstellen sollen, daß die Zulassung von Risiken nicht zu Schäden führt. Gleich
wohl bestehende Unsicherheiten so llen mit nachträglichen KontroH- und Eingriffs
instrumenten (Regulierung ex post) eingefangen werden. Hinzuweisen ist etwa auf 

die nachträglichen Anordnungen gern. § '7 BImSchG - sie geben der Genehmi
gungsbehörde die Möglichkeit, auch später gewonnene sicherheitsrelevante Er
kenntnisse zu verarbeiten. Einen besonderen Stellenwert bekommt diese Anord

nungsbefugnis allerdings erst in Zusammenhang mit der Luftreinhalteplanung (siehe 

oben 2 . I a) und anderen Instrumenten der Beobachtung und Auswertung der Luft
verschmutzung, weil nur auf diese Weise gewährleistet ist, daß auch nach der 
Zulassungsentscheidung systematische Erkenntnisse gesammelt werden. Besonders 
ausgeprägt sind solch anspruchsvolle reaktive Kontrollen im Stoffrecht. Insbeson
dere das Arzneimittelrecht kennt ein eigenes Nachmarktkontrollverfahren, das 
systematisch auf Beobachtung, Sammlung und Auswertung vOn Arzneimittelrisiken 
angelegt ist und umfangreiche Mitwirkungspflichten der Hersteller statuiert'O'. Auf 
diese Weise werden Elemente von Lernfähigkeit'°' in das Recht inkorporiert, um 
dem Noch-nicht-Wissen im Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung adäquat begeg
nen zu können . (Im Gegensatz dazu stehen die Anordnungsbefugnisse auf der Basis 
der "normalen « behördlichen Überwachung, wo es vielfach an entsprechenden Mit

wirkungspflichten und instrumenten systematischer Beobachtung fehlt.) Reaktion 
auf Ungewi.ßheit bzw. Noch-nicht-Wissen sind auch temporäre Zulassungen, wie sie 
das Arzneimil!clrccht' O) oder das PflanzenschUlzmittelrecht'04 kennen. Sie sollen 
den Hersteller zu einer kontinuierlichen Eigenbeobachtung des Produktes im Hin
blick auf bedenkliche Auswi.rkungen zwingen. 

b) Indirekte Steueru.ng - Behördliches Informationshandeln als Risikosteuerungsin
strument und als Hilfsmittel der Risikoentscheidung ist bislang wenig entwickelt. 
Allenfalls Anfänge eines solchen »Transparenzrechcs« (0. Hart'O') sind erkennbar in 
der rechtEehen Bearbeitung der Problematik produktbezogener behördlicher War
nungen und Empfehlungen,a6. Diese Diskussion ist geprägt von dem Bemühen eine r 

rechtsstaadichen und grundrechdichen Disziplinierung info rmeller "info rmationel
ler Prävention« ' o/. Noch kaum in den Blick geraten sind hingegen rechtliche 

Möglichkeiten und Grenzen behördlichen Informationshandelns zur Vorbereitung 
förmlicher behördlicher Risikoentscheidungen, also Befugnisse der Behörden zur 

101 AusfuhrJich dazu D. Hart u. a., Das R(:!cht des Arzneimittdmarkles, Baden-B3.den 19S5, S. r05 ff. 
101 Grunds3tzlich d37.U K.·H . L2deur, Die Ahcpnn~ von Ungewißheit - Ein Schrill auf dem Weg zu 

clIlern ... okologl.~chen .. Reclltskoll2cpt, in: R. VOlgt (Hrsg.), Recht als Instrument der Politik, Opb den 
1986, S. 60-85; ders., Jenseits \'on Rcgulic.nmg und Ökonolnlsicrung der Umwelt: Bc.trb(Oil:ung \'on 
Ungewißheit durch (sclbs:-)org.misienc Lemfählgkeit - etne Skizz.e, ZfU 1987. I H.; ders. , in: E. Reh
bmder (Hrsg.), Bremer Kolloqiurn uber PfI:l.nzcnschul:i:. (Pn. 9~). 165 H.; R. Pitsch:ls, DÖV 1989,785, 
796. 

103 Siehe § 3 1 Ai\·1G : Zu!:lssur.ö:,zCit r;lum funf Jahre. 
104 GClIl . § 16 pnScl;G lo J:l.hre . l>u.·lm \llillc [993 UmZU 1il·li'.ende EG-RL 911414 v. 15 .Ju.ni [991 (ABll 

130) hat daran mdlls gelndert. 
lOS Artneimiuclsichcrheit und LanderuberwJ.chung (l"rscheint In MedR 1993). 
106 Siehe dlZU W. Kock , Rjsl ko- lnform:l.tlon - Zur Diskussion um produktbezogc:.·ne Informationst3tigkeic 

im Umwelt- und Gesundhe iLS bereich, 10: R. Damm/ D. H:lrl (Hr.sg.), Regulierung von GC$UnrlhellSns i
kcn (in Vorbereitung). Grundsat:dich zur rechrssta.lllichen und grundrechrlichen Problcmalik etw:l 
R. Phillip, Sua"i~· he Verbr:luchcrinformationcn im Umwdt- und Ge.sundheitsrc:cht J Kalo U. 3. '989; 
M. Hcint1..cn. S(."\atlich~ Warnungen .\1$ Grundn.·c!usproblem, VcrwArch 81 ([99°)1 532. (f. 

107 Ausdruck von R. Pltschas, OÖV 1989.785 , 799. 
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Weitergabe von Informationen an einschlägige fachöffentlichkeiten bzw. Jnteres
sengruppen zur Jnitiierung von Risikodiskursen. 

2.4 Haftung und Versicherung 

Öffentlich-rechtliche Risikoregulierung wird flankiert und ergänzt durch zivilrecht
liehe Haftung und Schadensversicherung: Wesentlich geht es hier um den nachsor
genden Ausgleich von Schäden, die trotz staatlicher Gebote und Kontrollen 
entstanden sind, darüber hinaus zugleich aber auch um Präventionsanreize'°8. Das 
Haftungsrecht hat auf die Gefährdungssituationen der technischen Realisation in 
doppelter Weise reagiert: Zum einen durch die Einführung zahlreicher Gefährdungs
haftungstatbestände, die eine reine Kausalhaftung vorsehen (z. ß. § 12 WHG; § I 

UmweltHG; § J2 1 GenTG; § 84 AMG), zum anderen durch Weiterentwicklungen 
des deliktischen Haftungsrechts auf der Grundlage des Verkehrspflichtenkon
zepes'09. Letzteres verdient besonderes Interesse, weil die richterrechtliche A.nerken
nung von Verkehrspflichten das Haftungsrecht über die speziellen Gefährdungshaf
tungsbestände hinaus zu einem modernen , den industriellen Gefährdungen 
angemessenen, Regulierungsinstrument gemacht haben, das sich - anders als das 
einschlägige Verwaltungsrecht - nicht in einer abstrakten Gefahrsteuerung erschöpft, 
sondern wegen der Möglichkeit situativer Konkretisierung von Verkehrspflichten 
konkrete Gefahrensteuerungs-iRisikosteuerungspotentiale enthä.lt' '0. Deutlich zeigt 
sich das in der deliktsrechtlichen Verarbeitung verwalrungsrechtlicher Standards im 
Umwelthaftungsrecht: Öffentlich-rechtliche Regulierung detern1iniert die delikti
sche Haftung nicht abschließend'''. Das, was öffentlich-rechtlich genehmigt ist, muß 
nicht automatisch zugleich haftungsreehdich gerechtfertigt sein. »Die konkreten 
Verhälmisse können anders liegen; an ihnen hat sich der Emittent auszurichten «'''. 
Im deJiktisehen Produkthaftungsrecht ist eine ßeobachtungspflicht statuiert wor
den, die den Hersteller dazu zwingt, »laufend den Fortgang der Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik auf dem einschlägigen Gebiet zu verfolgen«"l. Die gegen
wärtige Tendenz geht dahin, betriebs anlagen bezogene Verkehrspflichten in einer 
organisatorischen Dimension zu erfassen. Zu Ende gedacht ließen sich hier über die 
Organisationspflicht des Unternehmens Anknüpfungspunkte zu modernen Um
weltmanagementkonzepten finden: Umweltmonitoring, Umweltauditing, Öko
Controlling"" Qualitätssicherung im weitesten Sinne - angekoppelt an den Stand 

108 Vgl. dazu etwa G. Wagner, Die Aufgaben des liafrungsrcchts, JZ J991, '75, J76f. 
r09 Duu etwa C. v. Bar, EnrwickJungen und ElHwicklungslcndenzcn im Recht der Vcrkehrs(siche

rungs)pfli .... htcn, JuS 1988, 169 ( . Siehe auch H.·]. Mcn~lIS, Ycrkehrspflichtcn und Deliktsrecht, VersR 
'9Ko, 397 fr. 

110 Su:he etw;l BGHZ 70. ro~. 107 ff. - Fluorabgase. 
III H. M.; siehe für den Bere.ich von Schaden durch Umweltbeeinträchligungen nur P. Marburger. Zur 

zLvilrcchdichcn Hahung fur WaJds chäd~n) in: Waldschaden als Rccht s-problem. UTR 2 ([986), '09. I)}; 

G. Bniggemeier, Deüktsrecht, Baden-Baden 1986. Rc.Jnr. 777; BGHZ 92, 143, 152 - Kupolofen. Siehe 
auch die Darslellunß bei G. W .. gner, Offentlic.:h-re~hlli l:he Genehmigung und zivilrecbtliche Rechlswid· 
rigkeit. Koln ll. a. 1989, S. 8-2 L 

112 So ßGHZ 9~, 14}. r l2 - Kupolofen. Die geschädigten Autoinhaber im Kupolofen-Fall konnten aller
dings keinen Ersatz. verlangen (Siehe OLG Zwcibrucken, BB 1986,2297 - Kupolofen II ), weil hier das 
erste Mal Schäden auftraten, der Anlagenbetreibcr :1 Iso noch davon amgehen konnte, daß die F.inhallung 
der behordlich vorgeschriebenen Grenzwerte fur die Schadensverml'idung ausrci;,;hcnd W:1r. Kunftige 
gleichgelagcrte Immissionsschaden dieser Anlage durften aber auch dcilktrcchtlich zu Sanktionen fuh
ren . 

"3 Vgl. BGHZ Bo, '99, '0) - Benomyl (Apfelschorf 1I). 
II-i Vgl. dazu L. Knopp/S . Striegl, Umwelt!>chu(zorientiene Betriebsorganisation z.ur Rj~ikominlmi erung, 

RB 1992, 2009 ff.; Y. Glsscr, Die betrieblichen Maßnah.men tur Mindt.:rung des UlOwdtrisikos, m: 
C. Carlsen (Hrsg.), UmwclHch,\den, Hamburg 1992, 5. 33.4011 
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wissenschaftlicher Erkenntnisse . Zugleich wäre damit die Basis für eine allgemeine 
Unternehmenshahung auf deliktischer Grundlage gelegt"!. 
Der Ausbau der Gefährdungshaftung und die Weiterentwicklung deliktischer Ver
kehrspflichten sind allerdings kein Garant dafür, daß das Haftungsrecht seine 
Aufgaben erfüllen kann. Dies liegt im wesentlichen an dreierlei: zum einen an Pro

blemen der Kausalität, zum zweiten an der Verlagerung des Hafrungsrisi kos auf 
Versicherungen und zum dritten an einem Zivilprozeß, der auf Massenschadensphä

nomene niclu eingestellt ist"' . Es ist hier nicht der Raum, um aH diese Implikation 
ausreichend beleuchten zu können , deshalb nur zwei kurze Bemerkungen zum Kau

salitäts- und zum Versicherungsproblem: 

- Das Kausalitätsproblem scheint nur durch einen schwierigen Spagat lösbar; denn einerseits 
wird man nicht daran vorbeikommen, bei komplexen Vcrursachungslagen auf Erleichterungen 
des Kausalilätsnach\Vei~c s z.u crkcnnen l17

, um Hafrungsrcgeln nicht zu einem stumpfen 
Schwert werden zu lassen, andererseitS darf Haftung nicht z.u einer YCfcbch(shaftung degene
rieren, dies schon deshalb, um Ilit.:h( allokative Fehlsteuerungen auszulösen .I!. Schäden, die auf 
summierten Einflüssen einer VielzahJ von Handelnden beruhen (z.. B. die neuartigen Waldschii 
den) werden ohnehin nur durch sozialversicherungsähnliche kollektive Ausgleichssysteme zu 
bewä!ti~l'n sein I '9 . 

- Die Einschaltung von Versicherern berührt insbesondere den Prävenrionsaspekt von Haf~ 
wng. Wenn Haftpflicht auf Versicherungen abgewälzt werden kann, schwindet der Anreiz zu 
schadenvermeidendem Verhalten llo . Dieses Ph:inomen wird meist mit ,>moral haz.ard « bezeich
neL Dem Problem könnte durch risjkogerechte Versicherungsangebote Rechnung getragen 
werden. deren Ausgesraltung aber wegen bestehender J nfonnationsdefizite der Versicherer 
schwierig ist. Allerdings lassen neue re ökonomische Ansätze (SeibstbeteiligungsmodeU) auf 
eine Lösung hoffen"l. 

3. Zttsammenfassung und Ausblick 

Die Skizze hat gezeigt, daß das »Sicherheitsrecht« der Gegenwart die Begrenzungen 
traditioneller Gefahrenabwehr überwunden hat. Gefahrsteuerung beinhaltet in zen
tralen Bereichen des Umwelt-, Technik- und Produktrechts heute präventive Risiko
abschätzung und -bewertung auf der Basis sicherheitswissenschaftlicher Erkennt
nisse, die Dynamisierung von Sicherheitsanforderungen durch Verweise auf 
technische Standards, reaktive Eingriffsmöglichkeiten auch noch nach förmlicher 
Zulassung und eine im wesentlichen verschuldensunabhängige Haftung für gleich
wohl eintretende Schäden "'. 

Politik und Recht hoffen, auf dies e Weise den Wettlauf gegen die Technikentwick
lung bestehen zu können, d. h. das Komplexitätsproblem soweit in den Griff zu 
bekommen, daß die Zulassung von Risiken verantwortbar erscheint. Wissensgewin-

11 S Dazu G. Bn..iggemeier, Untemehmenshaftung f-ur - Umweltschadeno: im deutschtn Rechl und nach EG-
Recht, FS G.j,hr (199). 

1 16 Vgl. dJZU E. Schmidt, Efrizicnzbedingunl;cn fur priY3trcchdi.:hen Soz\alschuLZ, KrilV 1991, 178 H. 
117 Vgl. dazu G . BniggemeiL'r, Jenseits des Vcrursatherprm1.ip.s?, KmV '991,29711. 
118 Vg1. dazu W. Kock, UmweltTechlsenrwicklung und okonomische AJI:llyst:, T\uR J992, ~ 11, "'7. 
119 Ov.lI G. Wahner 1990 (Fn. 54); W. Kock, Org:tnisalion und hnanz.ierung kollektiyer Ausgleichssysteme 

für Umweltschaden, KritV 1991, }l1 H.; P. Salje, Rl sikovorsorge durch Errichtung eines Umwehhaf
t'ungdonds am BeISpiel des »HJmburger Entwu rfs '" KritV 1"1, J14ff.; G. Hohloch, Ausgleich von 
Umwdtsch~den in Tcilgtbiclen durch Entsch:idigungsfoncls- Rechtsverg lc:ichende Anmerkungen, IUR 
1992,7J ff. 

120 Vgl. M.Adams, Ökonomische An31)'se der Gefahrdungs~ und Verschuldenshafrung, 1985, S. 226f. 
121 Vgl. A, EndresfR. Schwarze, Allobtionswirkungcn einer Umw(:h~ Hahpflichrve rsicherung, ZfU 1991 , 

1, 10 ff. 
112 Selbslvcrstaodlich Wird dieses Muster nicht Ln allen Bereich~n des SicherhejtsrecblS in glcieh~r Qualilät 

durchgehaJtcn: Die Schut7..5tanclards - und damit auch das Maß der Risikoabschatzung - sind unter
schiedlich. Auch die Moglichkeiten des reaktiven Nachf3sscns weisen langst nicht uberall eme «::ntwik
kelte Form auf (siehe oben 2.Ja). 
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/44 nung und die Umsetzung des gesetzlichen Gestaltungsauftrages der Risikoentschei
dung nehmen in diesem Konzept die Schlüsselstellungen ein. 
Mit der Umsetzung, der Implementation ist das Problem der Grenzen einer ord
nungsrechtlichen Bewältigung technischer Risiken angesprochen. Das wichtigste 
Stichwort in diesem Zusammenhang heißt Vollzugsdefizit. ") Die notwendige Unbe
stimmtheit des gesetzlichen Programms zwingt die Verwaltung zu aufwendigen, 
schwierigen und zeitraubenden Gestaltungen/Konkretisierungen. Sie versucht, die
sem Problem auch durch Strategien des »kooperativen Staates« '" zu begegnen. Die 
Strukturen der Risikoregulierung werden dadurch ein stückweit vOn informellen 
Strukturen der Risikoregulierung überlagert"'. Rechtliche Antworten auf das Voll
zugsproblem konzentrieren sich im wesentlichen auf zwei Ansätze: Zum einen wirti 

seit einigen Jahren verstärkt über den ergänzenden Einsatz ökonomischer Instru· 
mente nachgedacht"6, niedergeschlagen hat sich dies insbesondere in einer Politik 
der Abgabeerhebungen im Umweltrecht"'- Zum anderen sind Ansätze erkennbar . 
die Überwachung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards verstärkt Privaten und 
Unternehmen zu überantworten. Ein Stichwort heißt h.ier "Zertifizierung von Pro
duktion und Produkl durch Audit-Systeme •. Gewisse initiale Funken sind h.ierbei 
von der EG ausgegangen"s. Die Zertifizierung der Produktion soll die Einhaltung 
rechtlich vorgeschriebener technischer Standards gewährleisten und durch eine ent
sprechende Zeichenvergabe zugleich die Wettbewerbsfähigkeit derjenigen steigern, 
die sich einer solchen Zertifizierung anschließen. Die EG will ihre auf der Produkt
ebene begonnene Politik der "Neuen Konzeption« damit offenbar konsequent 
weiterführen und universalisieren; die weitere Entwicklung ist derzeit noch nicht 

recht absehbar. 
Auf eine gewisse Staatsentlastung im Sinne einer Regulierung von Selbstregulie
rung"9läuft auch die Etablierung von Umweitschutzbeauftragten/Umweltschutzdi

rektoren im Unternehmen und Vorschriften zur Schaffung einer umwcltschutzsi
chernden Betriebsorgan isation')O hinaus: U mweltseh utzprobleme/Sicherhei tSp ro

bleme sollen auf diese Weise zu originären Unternehmensaufgaben werden, ohne 
daß die Anforderungen im einzelnen noch staatlich festgelegt werden müssen')'. 

[23 Siehe dazu jungst W. Rutlwr, Deflzi[e Im VoJl2.ug des Umwehrcchts und des Umwcltsll'Jfrechts, [UR 
[992, 152if ,; A. Schink, VoIL'.ug~ddi7.ite im komml'lhlen Umwekschutz, ZUR 1993 . I ff. 

124 Dazu etwa D . fiJrs(./ K.-D. Henke. Zwi ~th('n Wun sch und R\:Jlit3t: ÖkoloMJ.~d~,~ El'nc\l (,'rung des Indu

slriestaats, i.n: Jahrbuch zur Staals- und Verwahungswis);cnschah 198~, S. }0 5. )11 fL Siehe auch 
E.· H. Ritter, Das Recht als Sreuerungsmedium im kooperativen St::l3t, in: D. Grimm (Hrsg.), Wach
sende St::l-at.saufgaben - sinkende Steuerungsf:ihigkeit dcs Rcchu , Baden-B.lden 1990, 69. 73 H. 

IlS Dn u etwa tinfuhrung und Beitragt 111 : K. Bcckl'r-Schw;uze u. a. (Hrsg.), W:andel der Handlungsfor· 
men im Öffentlichcll Recht . Stuttgarc 1991. Grumls:ltzhch ;(.um mfo rmellen Verw:lltungshandeln: 
E. Bohne, Der Lnformale Reehtsstaat. 1981; W. Hoffmlnn-Ricm/E . Schmidt·Aßmann (Hrsg.), Kon
niktbewahigung durch Verhandlungen, Badtn· Baden 1990. 

126 Dazu W.Kock, NuR 1992, 412ff. 
127 Dazu zusammenfassend etw:!. W. Kock, Umweltabgaben - Q uo vadis? Entwicklungstendenzen des Um

wehabgabenrechts,JZ (99). 59H. 
128 Siehe den Vorschlag der EG-Kommission, ein "Oko-Audit-System« einzuClchren; ABIF.G Nr. C 76 v. 

27.).1992; dnu erw:a M. Fuhr, UmweltbewußIc..~ M:lnage01Cnt durch ),Oko-Audil" ?, EuZW 1992, 
468 ff.; J. Scherer, Umwelt-Audits: Inst.rument zur Durchset'7.ung des Umweltrecllls im europaischen 
Binnenmarkt ?, NVwZ 199) 11 H. 

129 Zu den rcchlStheoremchen Imphk;Ulonen G. 'feubner, Reflexlv("$ R(.'cht, ARSP 19S2, [). 25 H.; ders. 
Das regul:aori.!H:he Tnlemma. in: Quaderni FiorentLni 1) (1984). S. 109 H.; R. Mayntz. Poillische Steue
rung und gesellschaftliche Slcucrungsprohlcme - Anmerkungen zu emem theoret.ischen Paradigma, in: 
Jahrbuch der St3ars- und Verwahungswissenscharten 1987> S. 89 H. 

I}O Vgl . § pa BImSchG; dazu G. Feldhaus, Umwl"ltschutzsicherndc BeJriebsorg;lnlslUOn. NVwZ 1991, 
9'7 H. 

1)1 Vgl. dnu E. Rehbinder, Reflexives Recht und Praxis . Der BClricbsbeauhr3gte fur Umwcltschut"L J.ls 
Beispiel, J2hrbuch fur Rcch[~ .~oz.iologie und RechtStheorie I) (1988), 109 H.; ders., Ein Umwelrschun.
direktor in der Geschd.ftsfuhrung der Großunternehmen?, fS Sceindorff (1990), 215 H. 
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Beide Reaktionen auf die Vollzugsproblematik können zugleich auch als Antworten 
auf das Wissensproblem verstanden werden'''. Sowohl bei der Ökonomisierung als 
auch der Regulierung von Selbstregulierung gehr es darum, die Gewinnung von 
Risikowissen im Unternehmen stärker zu aktivieren. 
Verbesserungen des Prozesses der Risikowissensgewinnung wirken sich auf die 
Grundlagen der Risikoentscheidung aus, ändern aber nichts daran, daß Ungewißheit 

verbleibt. Risikoentscheidungen sind deshalb notwendige Bewertungen, die durch 
Wissen nicht restlos begründet werden können. Dieser Befund spricht dafür, das 

Gestalterische der Entscheidung zu betonen und Rechtsrnaßstäbe der Entscheidung 
in Anlehnung an planungsrechtliche Gru ndsätze zu gewinnen, wie es etwa Karl
Heinz Ladeur vorschlägt'3l. Zugleich ist dadurch ein Raum für gerichtliche Kontrol

len eröffnet, der die von Rainer Wolf beschworene Gefahr der Alleinherrschaft des 

Ingenieurwissens'" begrenzen kann. Die Anlehnung an das Planungsrecht gibt 
Raum für die Etablierung von Abwägungsgesichtspunkten in Ungewißheitssituatio
nen: Das Suchen von Alternativen, die Erhaltung von Flexibilität und Diversität 
werden in diesem Zusammenhang genannt')!. 
Andere Stimmen im Schrifttum versuchen dem Ungewißheitsproblem durch Aner
kennung einer Bedarfsprüfung beizukommen 'l6. Hier geht es darum, mit HiLfe eines 

Durchgriffs auf die jeweiligen Ziele von Produktion, die Zulassung von Ri,iken von 
Nutzenerwägungen abhängig zu machen. »Brauchen wir das? " lautet insoweit die 
provokante Frage von Gerd Winter. Auch die Diskussion um neue Rechte im tech
nologischen Zeitalter'l' darf als Reaktion auf das Ungewißheitsproblem verstanden 
werden: Gewährleistung von Autonomie und Etablierung von Verfügbarkeitsgren
zen als Schutzzone und Grenze der Risikoentscheidung'lS 

I}Z R<:gulierung von Sdbsrregulierung und Ökonomis,erung sind nicht nur Anrwortcn ;\uf Vollz.ugspro
bleme imperativen RechtS, sondern zugleich aut:h mbglich t Antworten ;1uf die" Notwendigkeit der 
· rganl.ung des Risikorcgulierungskonzcpts; daz.u stau VIeler E.-H . Ritter, Von d~n Schwicrigk(!ilen des 

Reth15 mit der Ökologie, DOV 1992.641,648 f. 
I} } Risikl~ und Rl'cht (fn. 4')' Ms. S. I ~. Die Slandardsctl.ungcn des Sichcrheilsrecht.~ S,hl'lllcn Ihm durch

aus in diese Richtung umimerprericrb:\r 7.U ~cjn; vgl . tiers., UPR I~H7. 253 H. 
1}4 Siehe oben bti Fn. 7J. 
l)S Siehe K.-H. Ladeur. 10 : G. Bcchmann (Hrsg.), RiSIko und Gescllscharr, Opladen 199), (Fn. 41) , S. 209. 

225· 
1)6 Vgl. G. Winter, Brauchen wir do.s? Von der Risikominimierung z.ur Bedarfs prurung, KJ 1992, 389ff. 
r37 E. Denl1illgl-r, Neue Rechte im technologischcll Zeitalter?, KJ 1989. 147ff. 
1)8 Vgl. dazu R. Damm, Neue Risiken und neue Rec.!He, ARSP 1S/9} (i. E.); Siehe auchdt'rs., Ted mologischc 

Entwicklu(lg und rechtliche Suhjektlvierung 3m B~jspiel der Medltio- und Genu:chnik, KritV 1.9.91, 
179 H. - dem es allerdings um das Schut~gut Pcrsono.l.itat geht, nicht um dlt, Sehut1.gücer Leben, Ge
sundheIt und Umweh, die im Zentrum des hier behandelten Sicherhcllsrecht s stehen . SIehe ,lUch 
E.. Dcnningcr. Technologische Rationalitäl, ('rrusche Verantwortung und postmodernes Recht, KrilV 
'99' . "J. 'J5ff. 
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